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XXVIII. Gewerbewesen . — Sozialversicherung.

Gewerbewesen,
s Rtformku im Vewrrbewesen.

Das Berichtsjahr brachte ein das Gewerbewesenbetreffendes neues Gesetz, und
zwar jenes vom 13. Juli , R .-G.-Bl. Nr. 119, betreffend die Herstellung von Zünd¬
hölzchen und anderen Zündwaren , welches folgende einschneidende Bestimmungen
enthält: Weißer oder gelber Phosphor darf zur Herstellung von Zündwaren nicht ver¬
wendet werden. Zündwaren, die unter Verwendung dieser Stoffe hergestellt sind, dürfen
nicht in Verkehr gebracht werden. Der k.k. Handelsminister wird ermächtigt, im Einvernehmen
mit dem k. k. Minister des Innern die Verwendung bestimmter Zünd- und Anstrichmassen
zur gewerbsmäßigenErzeugung von Zündwaren zu verbieten oder von der Erfüllung
bestimmter Bedingungen abhängig zu machen. Übertretungen des Gesetzes oder der auf
Grund desselben erlassenen Anordnungensind unter hohe Strafen (bis zu 1000 I< oder
3 Monaten Arrest) gestellt.

Die Vorschriften dieses Gesetzes, welches als Vorläufer des staatlichen Zündwaren¬
monopols zu betrachten ist, treten mit 1. Jänner bezw. 1. Juli 1912 in Kraft.

Eine verwandte Materie behandelt die Verordnung des k. k. Handelsministers im Ein¬
vernehmen mit dem k. k. Minister des Innern vom 24. Mai, R.-G.-Bl. Nr. 81, mit welcher
auf Grund des Z 24 Abs. 1 und 2, Z 57 Abs. 3, § 27 Abs. 2 der Gewerbeordnung
die gewerbsmäßige Erzeugung von Zündwaren an eine Konzession gebunden wird. Diese
Konzession wird nach Einvernahme der Handels- und Gewerbekammer von der politischen
Landesbehörde unter Bedachtnahme auf die Lokalverhältnisse verliehen. Für alle Betriebs¬
anlagen zur Erzeugung von Zündwaren ist das Ediktalverfahren anzuwenden. In letzterer
Bestimmung ist eine wesentliche Verschärfung der bisherigen Anordnung des Z 27 der
Gewerbeordnung gelegen, nach welcher bisher die Anwendung des Ediktalverfahrens nur
für Züudwarenfabriken  vorgeschrieben war.

Zwei hier zu erwähnende Verordnungen betreffen die Ausgestaltung des k. k. Mini¬
steriums für öffentliche Arbeiten.  Es sind dies die Kundmachung der genannten
Verwaltungsstelle im Einvernehmenmit dem k. k. Finanzministerium vom 20. Jänner,
R .-G.-Bl. Nr. 15, mit welcher die Errichtung einer dem Ministerium für öffentliche
Arbeiten als Exekutivorgan unmittelbar untergeordneten „Dienststelle für gewerbliche
Kreditangelegenheiten» zufolge Allerhöchster Entschließung genehmigt wird; weiters die
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Kundmachung desselbenk. k. Ministeriums vom 14. Dezember, R .-G.-Bl . Nr. 200 , nach
welcher zufolge Allerhöchster Entschließung vom 25. November die Errichtung eines dem
erwähnten k. k. Ministerium als Exekutivorgan unmittelbar untergeordneten„technischen Ver¬
suchsamtes" genehmigt wird.

In diesem Zusammenhänge ist auch der Erlaß desselbenk. k. Ministeriums vom
26 . Jänner zu erwähnen. Darnach haben alle öffentlichen Faktoren (Landesansschüsse,
Gemeinden, Handels- und Gewerbekammern, Gewerbesörderungs-Jnstitute, Genossenschafts¬
verbände, Gewerbegenossenschaften) oder privaten Faktoren(Gewerbemuseen, freie gewerb¬
liche Vereinigungen), welche„Meisterkurse" zur Fortbildung der Angehörigen von Industrie,
Handwerk und Hausindustrie abhalten wollen, einen Vorbericht über das Projekt
unmittelbar an das k. k. Arbeitsministerium zu erstatten. In dem Berichte muß außer dem
Orte, dem Gegenstände und dem voraussichtlichen Beginne des Kurses insbesondere
angegeben werden, ob für diesen Kurs eine Subvention angesprochen werde oder nicht.

Mit der Verordnung des k. k. Handelsministers im Einvernehmen mit demk. k. Minister
des Innern vom 6. April, R.-G.-Bl. Nr. 66, wurde eine neue Einteilung der im
Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder in nunmehr 38 Aussichtsbezirkc für die
Amtshandlungen der k. k. Gewerbeinspektoren getroffen. Die vier Wiener Aufsichts¬
bezirke umfassen, und zwar der l . die GemeindebezirkeI, II, III, XX und XXI, der
2. die Bezirke IV, V, VI, X und XI. der 3. die Bezirke VIII, IX, XVI, XVII, XVIII
und XIX, der 4. die Bezirke VII, XII, XIII, XIV und XV ; außerdem haben ein
Binnenschiffahrtsinspektor und ein Gewerbeinspektor für die Ausführung der öffentlichen
Verkehrsanlagen in Wien ihren Sitz; für Wien hat sich also eine Änderung in den
Aufsichtsbezirken nicht ergeben.

Eine nicht unwesentliche Neuerung wurde durch den Handelsministerialerlaß vom
26. Juni auf dem Gebiete der Evidenzhaltung der Gewerberechte  herbeigeführt.
Damit wird nämlich eine neue „Instruktion zur Führung der Gewerbekataster durch die
Handels- und Gewerbekammern" erlassen. Die dafür bisher in Verwendung gestandenen
„Zählblätter" erfuhren teilweise einschneidendeÄnderungen. Die Mitteilungen der Gewerbe¬
behörden I. Instanz durch das Zählblatt I haben sich nunmehr auch auf die Realgewerbe zu
erstrecken; die Ausfüllung eines Zählblattes über die Vidierungen von Hausierbewilligungen
hat zu entfallen, dagegen wurde für die Evidenz der Zurücklegnngen, Erlöschungen, Ent¬
ziehungen und Zurücknahmen von Gewerberechten ein neues Zählblatt V aufgelegt. Die
Zählblütter IV (über Veränderungen in bestehenden Gewerbebetrieben) und VI (über
Betriebsanlagen) haben einige Erweiterungen aufzuweisen. Eine Ergänzung dieser An¬
ordnung ist mit dem Haudelsministerialerlassevom 6. Oktober gegeben, mit welchem
angeordnet wird: Über diesbezügliches Ersuchen hat die GewerbebehördeI. Instanz die
zuständige Handels- und Gewerbekammer von den bestätigenden Vidierungen der Hausier¬
bewilligungen oder der Lizenzen für im Umherziehen ausgeübte Gewerbe in Form von
Viertel- oder Halbjahrsausweisen zu verständigen. (Mag.-Norm.-Bl . Nr. 94, Mag.-
Vdg.-Bl . Seite 81.)

Mit Erlaß des k. k. Ministeriums des Innern im Einvernehmen mit demk. k. Handels¬
ministerium vom 29. Jänner wurde das Mineralwasser „Apollinaris" als ein „künstliches"
erklärt, daher der Verschleiß desselben im Sinne des K 15, Punkt 14 der Gewerbe¬
ordnung als ein konzessioniertes Gewerbe anzusehen ist. (Mag.-Vdg.-Bl . Seite 25 .)

In diesem Abschnitte mag auch die Verordnung des Gesamtministcriums vom
3. April, R .-G.-Bl. Nr. 61, erwähnt werden, mit welcher neue Bestimmungen über
die Vergebung staatlicher Lieferungen und Arbeiten getroffen wurden.
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Die im vorjährigen Berichte bereits angekündigte wichtige Reform des Dienstmann¬
gewerbes durch eine neue gewerbepolizeiliche Regelung dieser gewerblichen Tätigkeit
ist nunmehr in Form der gemäß Z 54 der Gewerbeordnung erlassenen neuen Betriebs¬
ordnung für die Wiener öffentlichen Platzdiener (Dienstmänner) in Wien ins Werk gesetzt
worden. Dieselbe enthält in 13 Paragraphen Bestimmungenüber das Geltungsgebiet,
den Umfang der Gewerbeberechtigung, über die Konzession und die (nunmehr mit
Photographie versehene) Legitimation, über die Zuweisung der Standplätze, die Über¬
wachung des Gewerbebetriebes, die Betriebsausrüstung, das Verhalten am Standplatze,
über die Entlohnung, die Garantieleistung(durch die Genossenschaft), endlich über die
Strafen und sonstige behördliche Verfügungsrechte. Ein „Anhang" enthält einen Ent¬
lohnungstarif für Botengänge und Arbeitsverrichtungenin den BezirkenI bis IX bezw.
für den Bahnhofsdienst. Diese Betriebsordnung trat mit 1. September in Kraft.
(Mag.-Vdg.-Bl . Seite 75.)

b) Normatiiik Erlässe und Entscheidungen.

An dieser Stelle ist in erster Linie der Tatsache Erwähnung zu tun, daß im
Lause des Berichtsjahres eine wichtige in der Gewerbenovelle des Jahres 1907 vor¬
gesehene Neuerung für Wien in Wirksamkeit getreten ist: die Schaffung des „Beirates
der Gewerbebehörde ". Der „Wiener Gewerbe-Genossenschaftsverband" hat nämlich
die in Gemäßheit des § 130 i der Gewerbeordnung erforderliche Qualifikation erlangt,
weshalb sein Ausschuß die Stellung eines Beirates der Gewerbebehörde in Anspruch
nahm. Mit Erlaß vom 22. Dezember hat der Magistrat diese Stellung anerkannt und
den in Betracht kommenden Behörden und Ämtern die mit dem Verbände zur Sicherung
der gesetzlich vorgesehenen Amtsführung des Beirates vereinbarten Maßnahmen bekannt¬
gegeben.

Die hier weiter zu erwähnenden Erlässe und Entscheidungensollen der besseren
Übersicht halber in mehrere Gruppen geschieden werden.

Die erste Gruppe umfaßt solche Verfügungen, welche die Behandlung von
Gewerbeakten im allgemeinen  im Auge haben. Hieher gehört der Erlaß des k. k.
Finanzministeriums vom 30 . November, mit welchem sämtliche Steuerbehörden angewiesen
wurden, von jeder Vorschreibung einer Erwerbsteuer für einen unbefugten Gewerbe¬
betrieb die zuständige GewerbebehördeI. Instanz fallweise zu verständigen, damit diese
in die Lage komme, behufs Abstellung des unbefugten Betriebes die geeigneten Maß¬
nahmen zu treffen.

Der Erlaß des k. k. Handelsministeriums vom 25. November ordnet an, daß die An¬
meldungen von handwerksmäßigen Gewerben mit tunlichster Beschleunigung zu erledigen
sind. Insbesondere die nach Z 14 f der Gewerbeordnungvorgeschriebeue Einvernehmung
der betreffenden Genossenschaft über den Befähigungsnachweis darf nicht verzögert werden.
Im Falle der Anbringung eines Dispensansuchens ist sofort mit der Untersagung des
Betriebes wegen nicht erbrachten Befähigungsnachweises vorzugehen. Die im § 144,
Abs. 4 der Gewerbeordnung angeordnete Verständigung der Genossenschaft von der
Ausfertigungdes Gewerbescheines hat stets zugleich mit dieser Ausfertigung zu erfolgen.
Für den Fall unbefugter Fortführung des untersagten Betriebes ist mit aller Strenge
vorzugeheu, insbesondere aber eine geeignete Überwachung nicht zu verabsäumen. (Mag.
Vdg.-Bl. ex 1910 , Seite 3.)
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Mit Erkenntnis des k. k.Verwaltungsgerichtshofes vom 23. Dezember 1908, Z. 12573
(publiziert im Berichtsjahre) wurde ausgesprochen: Die Gewerbebehörde kann die Ent¬
scheidung über ein Konzessionsgesuch insolange verweigern, als nicht der Erlag der
genossenschaftlichenEinverleibungsgebührnachgewiesen ist, sie darf jedoch nicht wegen
Mangels dieses Nachweises das Gesuch meritorisch abweisen.

Das Erkenntnis desselben Gerichtshofes vom 5. Mai, Z . 4129 enthält folgenden
Rechtssatz: Zur genauen Bezeichnung des Standortes der Ausübung eines Gewerbes
genügt die Angabe der Gemeinde oder Ortschaft oder des Stadtbezirkes nicht; bei Un¬
vollständigkeit einer Gewerbeanmeldung ist die Gewerbebehörde berechtigt, ohne Anordnung
einer Ergänzung der Anmeldung den Fortbetrieb des angemeldeten Gewerbes zu untersagen.

Die zweite Gruppe enthält den Befähigungsnachweis  betreffende Anordnungen.
Mit Erlaß des Magistrates vom 15. Mai wurde einer Anregung der n.-ö. Handels¬

und Gewerbekammer entsprechend angeordnet, daß in jenen Fällen, in welchen nach
§ 14 a, bezw. § 23 a der Gewerbeordnung über Ansuchen um Dispens von der Bei¬
bringung des ganzen oder eines Teiles des Befähigungsnachweises die Handels» und
Gewerbekammer und die betreffenden Genossenschaften zu hören sind, in jedem Falle
zuerst das Gutachten der beteiligten Genossenschaft einzuholen und dann erst der auf
diese Weise instruierte Akt der Kammer zur Begutachtungzu übermitteln ist. Derselbe
Vorgang wird auch bezüglich der Dispensgesuche nach 8 13 a, Abs. 6 leg. eit. empfohlen.

Mit Nunderlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 10. August wurde als Fälligkeits¬
termin für die Vorlage der statistischen Ausweise über die Gesellenprüfungsergebnisse
seitens der Genossenschaftsvorstehungen, bezw. der Vorsitzenden der behördlichen Gesellen-
prüfungskommissioneu an die GewerbebehördenI. Instanz, sowie an die Handels- und
Gewerbekammer der 1. Juli jedes Jahres festgesetzt und für diese Ausweise ein
einheitliches Formular aufgelegt.

Um der Einrichtung der Gesellenprüfungeine stärkere Inanspruchnahmezu sichern,
wurde mit Erlaß des Magistrates vom 22. Jänner folgendes verfügt: 1. Die magi¬
stratischen Bezirksämter haben vor Vidierung von Arbeitsordnungen auf den Unter¬
nehmer einzuwirken, daß er einen den Lehrling verpflichtenden Passus aufnehme, sich
vor Ablauf der Lehrzeit der Gesellenprüfung zu unterziehen. 2. Ebenso ist vor
Protokollierung der Lehrverträge einzuwirken, in diese einen diesbezüglichen Passus auf-
zuuehmen. 3. Die protokollierten Lehrverträge sind von Zeit zu Zeit durchzusehcn und
die Dienstgeber sechs Wochen vor Ablauf des Lehrverhültnisses schriftlich aufmerksam zu
machen, daß der betreffende Lehrling bei Vermeidung der gesetzlichen Folgen der Nicht¬
ablegung die Gesellenprüfung abzulegen habe. 4. Die Genossenschaften sind aufmerksam
zu machen, daß sie jene Lehrlinge, welche sich der Prüfung nicht unterzogen haben,
rechtzeitig vor Ablauf der Lehrzeit den Bezirksämtern anzeigen, damit diese in die
Lage kommen, die Verlängerung der Lehrzeit gemäß § 99 b, Abs. 6 der Gewerbe¬
ordnung auszusprechen. (Mag. Norm.-Bl . Nr. 14, Mag. Vdg.-Bl . Seite 26.)

Anläßlich einer von einem Inhaber eines fabriksmäßigen Gewerbebetriebes gestellten
Anfrage wurde mit Erlaß des Magistrates vom 15. Juni festgestellt, daß im Sinne
des Z 14, Abs. 2 der Gewerbeordnung Gesellenbriefe nur für Lehrlinge der einer
Genossenschaftzugewiesencn Gewerbebetriebe zur Ausfertigung zu kommen haben,
während für Lehrlinge in fabriksmäßigen Betrieben oder bei einem einer Genossenschaft
nicht angehörigen Gewerbetreibenden zum Nachweise der Befähigung nur das von der
Gemeinde des Standortes bestätigte Lehrzeugnis, bezw. die Lehrzeuguisse und das
Zeugnis über die bestandene Gesellenprüfung erforderlich sind.
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Mit Erkenntnis vom 14. April, Z . 3416 sprach der k. k. Verwaltungsgerichtshos die
Rechtsanschauung aus, daß die Lehr- und Servierzeit in einer Apotheke den in § 13,
lit. a der Gewerbeordnung vorgeschriebenen Nachweis der Befähigung für den Betrieb
des Gemischtwarenhandels nicht zu ersetzen vermag.

Die im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten erlassene
Verordnung des k. k. Handelsministeriumsvom 1. Juli , R -G.-Bl. Nr. 111, verfügt:
Kleidermachergehilfeu, welche nach Beendigung des Lehrverhältnisses die als Tagschuleu
bestehenden Hauptfachkurse der höheren Fachschule für das Herren- und Damcnkleider-
machergewerbeder Genossenschaft der Kleidermacher in Wien durch mindestens zwei
(wenn auch nicht unmittelbar auf einander folgende) Semester besuchen, haben behufs
Antrittes des Kleidermachergewerbesstatt der dreijährigen nur eine einjährige Ver¬
wendungsdauer als Gehilfe nachzuweisen. Die Anstaltszeugnisse haben eine diesbezügliche
in der Verordnung festgelegte Klausel zu enthalten.

Die in der gleichen Weise erlassene Verordnung desselben Ministeriums vom
20. Juli , R .-G.-Bl . Nr. 121, nahm die Frauengewerbeschulefür Weißnähen und
Kleidermachen der „Bereinigung der arbeitenden Frauen" in Wien in das Verzeichnis
jener gewerblichen Ilnterrichtsanstaltenauf, deren Zeugnisse bei der Anmeldung des auf
die Erzeugung von Frauen- und Kinderkleidern beschränkten Kleidermachergewerbes durch
Frauen den Nachweis der ordnungsmäßigen Beendigung des Lehrverhültnisses ersetzen.

Mit Erlaß des k. k. Handelsministeriumsvom 7. Oktober wurden die städtische zwei-
klassige Handelsschule für Mädchen in Trebitsch, die zweiklassige Handelsschule der
Kongregation der christlichen Schulbrüder in Strebersdorf , ferner die zweiklassige
Erzherzog Rainer-Jubilüums-Handelsschule in Wien in das Verzeichnis jener Handels¬
schulen ausgenommen, deren Abgangszeugnisse gemäß K 2 der Ministerial-Verordnung
vom 13. August 1907, R .-G.-Bl. dir. 198, den Nachweis der vorgeschriebenen Lehr¬
zeit in einem Handelsgewerbe zur Gänze ersetzen.

Durch Erlaß desselben Ministeriums im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium für
öffentliche Arbeiten vom 12. Oktober, R .-G.-Bl. Nr. 160, wurde angeordnet: Die
folgenden nicht staatlichen gewerblichen Lehranstalten Galiziens: die Musterlehrwerkstütte
für Wagnerei in Gryböw, die Landeslehrwerkstättefür Wagnerei in Grzymalöw, die
Landesfachschnle für Wagnerei in Kamionka strumilowa, die Landesfachschule für
Wagnerei in Tlnmacz, die Landesfachschule für Schuhmacher in Kolomyja, die Landes¬
lehrwerkstätte für Schuhmacher in Witkäw, die Landeshandwerkerschule im gräflich
Skarbekschen Waiseninstitutein Drohowyre fallen nunmehr unter jene Anstalten, deren
Abgangszeugnisse den Nachweis üher die ordnungsmäßige Beendigung des Lehrver¬
hältnisses, bezw. über die vorgeschriebene Verwendungsdauer als Gehilfen in den
bezüglichen handwerksmäßigenGewerben im Sinne der Ministerial-Verordnung vom
27. Juli 1907 , R.-G.-Bl . Nr. 193, ganz oder zum Teile ersetzen.

Die dritte Gruppe von hieher gehörigen Erlässen und Entscheidungen hat die
Stellungnahme der Genossenschaften zur Begründung von Gewerberechten
zum Gegenstände.

Das Erkenntnis des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 26. Mai, Z. 4886 , besagt:
Auf den Lokalbedarf ist auch bei Erweiterung bestehender Konzessionen für das Gast-
uiid Schankgewerbe Rücksicht zu nehmen; über ein Konzessionsansuchen sind alle
Genossenschaftenzu befragen, deren Mitglieder nach Maßgabe ihrer Gewerbeberechtigungen
von dem neuen Wettbewerbe eines Konzessionswerbersberührt werden: zur Geltend¬
machung dieses den Genossenschaften zustehendeu Anspruches sind nnr die beteiligten
Genossenschaften berechtigt.
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Mit Runderlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 8. November wurden die
Gcwerbebehörden I. Instanz beauftragt, die Genossenschaften ihres Bezirkes auf die
Vorschrift des tz 116 o der Gewerbeordnung aufmerksam zu machen, wonach den von
der Genossenschaft gemäß Z 116 a leg. eit. einzubringenden Rekursen gegen Ent¬
scheidungen und Verfügungen der Gewerbebehörden stets ein vom Vorsteher gefertigter
Auszug aus dem Sitzungsprotokolledes Genossenschaftsausschusses, bezw. der Genoffen-
schaftsversammlung, aus welchem die Beschlußfassungüber die Rekurseinbringung zu
ersehen ist, anzuschließen ist; bei Einlangen von Rekursen, denen jener Auszug fehlt,
ist vor Vorlage au die Statthalterei der fehlende Beleg einzuholeu. (Mag. Norm.-Bl.
Nr. 143, Mag. Vdg.-Bl . Seite 113 .)

Mit Erkenntnis des k. k. Verwaltungsgerichtshofesvom 1. Dezember, Z . 10815,
wurde ausgesprochen, daß ein vom Genossenschaftsausschusse gefaßter Beschluß auf Ein¬
bringung des Rekurses gegen die Entscheidung der I. Instanz den Genossenschafts-
Vorsteher nicht auch zur Rekursführung an die III. Instanz legitimiere.

Mit Erkenntnis desselben Gerichtshofes vom 22. November, Z . 9708 , wurde
entschieden, daß der Geuossenschaftsvorsteher allein zur Einbringung des Rekurses namens
der Genossenschaft nicht legitimiert sei und daß dieser Mangel auch durch die nach Ablauf
der Rekurssrist erfolgte Genehmigung der Rekurseinbringung durch den Genossenschafts¬
ausschuß nicht saniert werde.

In diesem Zusammenhänge mag das Erkenntnis desselben Gerichtshofes vom
9. Juni , Z . 5298 , Erwähnung finden: Einer Gewerbegenossenschaft mangelt die Rechts¬
fähigkeit zum Betriebe eines Gewerbeunternehmens.

Eine weitere Gruppe von Entscheidungen befaßt sich mit der Stellung von
Gesellschaften im Gewerberechte , insbesondere mit Rücksicht auf die Erlangung
von Gewerbeberechtigungen.

In dem Erkenntnis des t. k. Verwaltungsgerichtshofesvom 28. Dezember 1908,
Z . 9331 (publiziert im Berichtsjahre) wird ausgesprochen: Durch den Beitritt einer
Person zu dem von einer Einzelperson betriebenen gewerblichen Unternehmen in der
Eigenschaft eines Handelsgesellschaftersbehufs gemeinschaftlichen Betriebes wird eine
offene Handelsgesellschaft begründet; letztere als nunmehrige Unternehmerin ist verpflichtet,
das Gewerbe neu anzumelden(Z 11 der Gewerbeordnung) ; denn ein Wechsel in der
Person des Unternehmers bedingt eine neue Gcwerbeanmeldung; ein solcher Wechsel liegt
aber vor, wenn statt einer Einzelperson nun die Gesellschaft das Unternehmen betreibt.

Mit Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 30. Dezember 1908,
Z. 12.754 (ebenfalls im Berichtsjahre publiziert), wurde erkannt: Aktiengesellschaften
sind Vereine und können als solche Gewerbe nur insoweit betreiben, als sie zu dem
betreffenden Gewerbebetriebe statutenmäßig berufen sind.

Das k. k. Handelsministerium hat mit Erlaß vom 1. Februar anläßlich eines
konkreten Falles folgende Entscheidung getroffen: Die Bestimmungen der KZ 13e und
23a der Gewerbeordnung, betreffend die Erschwerung des Antrittes handwerksmäßiger
oder an einen Befähigungsnachweis geknüpfter konzessionierter Gewerbe durch offene
Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften sind nach den Grundsätzen der Aus¬
legung als Sonderbestimmungen strenge zu interpretieren, haben daher auf andere
juristische Personen und Gesellschaften keine Anwendung zu finden. Letztere sind vielmehr
nach den allgemeine» Bestimmungen des Z 3 leg. alt. zu beurteilen. Dies gilt insbesondere
auch für die nach dem Gesetze vom 6. März 1906, R .-G.-Bl. Nr. 58, errichteten
Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Diese sind wegen der ihnen innewohnenden
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Verschiedenheit ihrer Rechtssubjektivität von den Personen der Gesellschafter als juristische
Personen im Sinne des H 3 leg. eit. anzusehen und zählen mithin zu jenen Rechts-
snbjekten, welche Träger gewerblicher Befugnisse sein können; bezüglich des Antrittes
handwerksmäßiger oder an den Befähigungsnachweis geknüpfter Gewerbe unterliegen
sic jedoch nach dem Gesagten nicht den Bestimmungen der vorerwähnten HF 13e und 23a.
(Mag. Norm.-Bl . Nr. 42, Mag. Vdg.-Bl . Seite 35.)

Die Stellung des Pächters eines Gewerberechtes behandelt das Erkenntnis
des k. k. Verwaltungsgerichtshosesvom 20. Jänner , Z . 605, welches besagt: Ein Gewerbe¬
inhaber bleibt Mitglied der Genossenschaft, auch wenn er sein Gewerbe verpachtet hat;
der Pächter des Gewerbes hat neben dem Gewerbeinhaberselbst der zuständigen Genossen¬
schaft als Mitglied anzugehören.

Bezüglich der Stellung des Pfandglüubigers besagt das Verwaltungs-
gerichtshoferkenntnisvom 21. April, Z. 3581 : Pfandgläubigern, zu deren Gunsten
eine Gewerbekonzession verpfändet ist, kommt im Verfahren betreffs der Entziehung
dieser Konzession die Parteienrolle nicht zu.

Aus die gewerberechtliche Behandlung von Betriebsanlagen beziehen sich die
beiden nachstehend angeführten Erlässe.

Der Handelsministerial-Erlaß vom 12. Jänner ordnet an: Für alle gewerblichen
Betriebsanlagen, welche innerhalb des Feuerrayons , das heißt einer Entfernung von
B6 9 m (30 Klafter) von der „Bahnkrone" (Schnittlinie zwischen Böschungsfläche des
Unterbaukörpersund der durch die Schwellenoberfläche gelegten Ebene) errichtet werden
sollen, ist die Genehmigungder Eisenbahnbehörde(in Wien der k. k. Staatsbahn-, bezw.
Nordbahn-Direktion für die staatlichen Linien, der k. k. Generalinspektion der österreichischen
Eisenbahnenfür die Privatbahnen) einzuholen. Daher haben die Gewcrbebehörden allen
Lokalverhandlungen über Ansuchen um Genehmigung oder Änderung einer solchen Betriebs¬
anlage die zuständige Eisenbahnbehörde unter Mitteilung eines Exemplares der Pläne
und der Beschreibung einzuladen, den Verhandlungsakt gegebenenfalls überdies dieser
Behörde zur Einsicht mitzuteilen und die Entscheidung ausdrücklich im Einvernehmen
mit derselben zu treffen. Dabei sind aber Schadensersatzklauseln nicht unter die Konsens-
bedingnngen aufzunehmen, können jedoch im Sinne des Erlasses vom 14. Dezember 1906
im Bescheide getrennt von den Konsensbedingungen angeführt werden. (Mag. Norm.-Bl.
Nr. 33, Mag . Vdg.-Bl. Seite 34.)

Mit der im Einvernehmen mit den k. k. Ministerien des Innern , des Handels und
der Eisenbahnen erlassenen Verfügung des k. k. Ministeriums für öffentliche Arbeiten vom
29. Oktober wurde den von dem Elektrotechnischen Vereine in Wien im Jahre 1907
herausgegebenen „Sicherheitsvorschriften für elektrische Starkstromanlagen"
insofern«: die behördliche Anerkennung zugesprochen, als deren Einhaltung bei allen in
Bezug auf die Herstellung, Instandhaltung oder den Betrieb von elektrischen Starkstrom¬
anlagen zu treffenden Maßnahmen behördlich vorzuschreiben ist, soweit nicht durch etwaige
Spezialvorschriften bereits anderweitige Anordnungen erlassen sind, oder sonst durch
besondere Umstände ein Abgehen von den „Sicherheitsvorschriftcn" erforderlich ist.
(Mag. Norm.-Bl . Nr. 147, Mag. Vdg.-Bl . Seite 113.)

In dem Erlasse des Magistrates vom 19. Mai wurde der Grundsatz aufgestellt, daß
die alleinige Anwendung einer fremdsprachigen Ankündigung zur äußeren Geschäfts¬
bezeichnung als den Bestimmungen des F 44 der Gewerbeordnung nicht entsprechend
angesehen werden kann.
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Betreffend die verkäuflichen , kammergütischen und zessionarischen Gewerbe
Wurde zufolge Verfügung der Magistratsdirektion vom 22. November die Führung
der Gewerbebücher des Magistrates, in welchen diese Gewerbe eingetragen sind, mit
dem genannten Tage von der städtischen Hauptkasse an die Hauptregistraturdes Magistrates
übertragen. Die Einsichtnahme in diese Bücher kann somit an allen Wochentagen während
der gewöhnlichen Amtsstunden im Amtslokal der Hanptregistratur, I., Neues Rathaus,
II. Stock, erfolgen.

Die letzte Gruppe von normativen Entscheidungenbeschäftigt sich mit dem
gewerberechtlichen Charakter verschiedener Gewerbekategorien.

Zufolge Statthaltereierlasses vom 20. März hat das k. k. Handelsministerium
einem Anträge der n.-ö. Handels- und Gewerbekammer, im Sinne des Z 24, letzter
Absatz, Gewerbe-Ordnung, die Erzeugung und den Verschleiß von sogenannten
„Christbaum-Wunderkerzen" von der Konzessionspflicht zu entbinden, aus den vom
Magistrate dagegen erhobenen prinzipiellen Bedenken und da diese Wunderkerzen als
Feuerwerkskörperanzusehen sind, keine Folge gegeben. (Mag.-Norm.-Bl . Nr. 50, Mag.-
Vdg.-Bl. Seite 47 .)

Der Statthaltercierlaß vom 12. Jänner ordnet an, daß behufs verläßlicher
Erhebung der Lokalverhältnisse und des Lokalbedarfes, soferne es sich um die Erteilung
einer Konzession zur Errichtung und zum Betriebe eines Büfettautomaten in den
geschlossenen Perrons der Wiener Stadtbahn und Verbindungsbahn handelt, eine
Äußerung der k. k. Staatsbahndirektion in Wien über die erwähnten Umstände einzn-
holcn ist.

Ebenfalls das Gast- und Schankgewerbe betrifft die Entscheidung des k.k. Verwaltungs¬
gerichtshofes vom 7. April, Z . 2214 , welche besagt, daß die Verweigerung einer
Gasthauskonzession„wegen des Mangels des Bedürfnisses der Bevölkerung" als
gesetzlich ausreichend begründet anzusehen ist.

Das Baugewerbe betreffend, spricht der Erlaß des k. k. Handelsministers vom
5. Februar ans , daß die Führung des Titels „Baumeister" (Stadtbaumeister) nur dem
Inhaber einer gewerblichen Baumeisterkonzession zukomme, nicht auch schon demjenigen,
welcher die Baumeisterprüfung mit Erfolg abgelegt hat. Die Gewerbebehörden sind
daher auf Grund des ihnen zustehenden Aussichtsrechtes nicht nur berechtigt, sondern auch
verpflichtet, gegen den Gebrauch dieser Bezeichnung durch hiezu nicht berechtigte Personen
von amtswegen einzuschreiten. (Mag.-Norm.-Bl. Nr. 32, Mag.-Vdg.-Bl .Seite 35.)

Der Erlaß desselben Ministers vom 11. März trifft folgende Maßnahmen zur
Bekämpfung der Deckungen von unbefugten Bauführungen: Die Gewerbebehörden
1. Instanz haben über sämtliche Baugewerbetreibendcihres Amtsbezirkesgenaue Ver¬
zeichnisse zu führen, in welche jede Bestrafung nach der Gewerbeordnung oder den
allgemeinen Straf - oder Steuergesetzen, und zwar auch jene Straferkenntnisse, welche
von Behörden außerhalb des Amtsbezirkes gefällt wurden, einzutragen sind. Zur Ver¬
vollständigung dieser Ausweise ist bei Bestrafung eines außerhalb des Bezirkes der
Strafbehörde seinen Standort habenden Bangewerbetreibendenstets auch die Gewerbe¬
behörde des Standortes zu verständigen. Dasselbe gilt bezüglich der Baunnternehmungen.
Die Bauaufsichtsorgane haben in allen Fällen des Verdachtes einer unbefugten Bauführnng
der zuständigen Gewerbebehörde die Anzeige zu erstatten. Diese hat alle diesbezüglichen
Erhebungen und Amtshandlungen, insbesondere das Strafverfahren möglichst rasch und
strenge durchzuführen, im Falle wiederholter Deckungen aber im Sinne des Baugewerbe¬
gesetzes mit der Entziehung des Gewerberechtes vorzngehen.
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Mit dem Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes vom 17. Juni , Z . 5631 wurde
ausgesprochen, daß die von dem Inhaber eines Pfandleihergewerbes zu verfassenden und
vom Lizitativnskommissär bezüglich der Pfanderlöse zu bestätigenden Pfänderverzeichnisse
nicht als Versteigerungsprotokolle anzusehen sind und daher nicht der Stempelung von
einer Krone pro Bogen, sondern der Stempelgebühr für Beilagen (30 bezw. 60 Heller
pro Bogen) unterliegen.

Mit Handelsministerialerlaßvom 29. März wurden die Landesbehörden eingeladcn,
bei Erteilung von Konzessionen von Dienst- und Stellenvermittlungen, insbesondere für
das Gast- und Schankgewerbe-Personal, nach reiflichster Erwägung aller in Betracht
zu ziehenden Umstände, vor allem der Verläßlichkeit und der Vertrauenswürdigkeit des
Konzesjionswerbers, mit größter Rigorosität vorzugehen, in Sonderheit aber die zur
Genehmigung vorzulegende Geschäftsordnung hinsichtlich der Angemessenheit der Höhe
der beanspruchten Gebühren strengstens zu prüfen, gegebenenfalls diese Genehmigung zu
verweigern.

Endlich wurde mit Statthaltereierlaß vom 26. August anläßlich eines konkreten
Falles entschieden: Eine Bewilligung für die gewerbsmäßige Vermittlung von Ehe¬
schließungen(Heiratsvermittlung) kann nicht erteilt werden, weil eine solche Vermittlung
im Hinblicke auf den Gegenstand der Vermittlungstätigkeit nicht als eine Vermittlung
von Privatgeschäften im Sinne der für die Privatgeschäftsvermittlunggeltenden Nornien
angesehen werden und mit Rücksicht auf die im § 879 a. b. G. B . ausgesprochene
Ungültigkeit der Vereinbarung eines Lohnes für die Vermittlung eines Eheversprechens
überhaupt nicht den Gegenstand eines gewerbsmäßigen Betriebes bilden kann. (Mag.-
Vdg>Bl. Seite 91.)

e) Arbkiterschutz und Sonntagsruhe.

Der Erlaß des k. k. Handelsministeriums vom 30. Jänner verfügte eine Einschränkung
der Überstundenbewilligungin der Zündwarenfabrikation,  und zwar bezüglich
jener Arbeitsverrichtungen, bei denen eine unmittelbare Berührung mit dem weißen
(gelben) Phosphor oder der daraus hergestellten Zündmasse stattfindet; solche Bewilli¬
gungen sind also für alle Verrichtungen in den Massekochereien, Tunkereien, Trocknereien
und Ausnehmereien, bezw. bei ersten Verpackungen unbedingt zu versagen, im übrigen
aber das Zutrefsen der gesetzlichen Voraussetzungenfür eine gemäß Z 96 a, Absatz 4,
Gewerbeordnungzu erteilende Bewilligung strenge zu prüfen. (Mag.-Norm.-Bl . Nr. 27,
Mag.-Vdg.-Bl . Seite 23.)

Mit Erlaß des k. k. Handelsministeriums vom 8. Mai wurden die Gewerbebehörden
anläßlich der sich stets wiederholenden Klagen aus den Reihen der Gast- und Schank¬
gewerbeangestellten und auf Grund der gegenständlichen Berichte der k. k. Gewerbe¬
inspektoren angewiesen, die Einhaltung der Sonntags - bezw. Ersatzruhevorschriften strenge
zu überwachen und Übertretungen dieser Vorschriften jederzeit im Sinne des VIII. Haupt¬
stückes der Gewerbeordnung zu ahnden.

Erwähnenswert ist auch der Statthaltereierlaß vom 15. Dezember, mit welchem
gegenüber dem Ansuchen verschiedener Bezirksvertretungen, es möge im Handelsgewerbe
die Sonntagsarbeit am sogenannten „goldenen Sonntag " während des ganzen Tages
gestattet werden, eröffnet wurde, daß diesem Begehren nicht willfahrt werden könne,
da ein Hinausgehen über das gesetzlich zulässige Maximum von 8 Stunden unmöglich sei. .
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Lehrlill-sweseil
An dieser Stelle ist lediglich das Landesgesetz vom 24 . April , L .-G .-Bl . Nr . 67,

anzuführen , mit welchem einige Bestimmungen des Gesetzes vom 30 . November 1907,
L .- G .-Bl . Nr . 171 , betreffend die gewerblichen Fortbildungsschulen in Niederösterreich,
abgeändert werden.

Darnach ist für alle Angelegenheiten , welche kaufmännische Fortbildungsschulen be¬
treffen , die Zuständigkeit des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht , für die alle
übrigen gewerblichen Fortbildungsschulen betreffenden Angelegenheiten aber nunmehr die
Zuständigkeit des k. k. Ministeriums für öffentliche Arbeiten gegeben.

Eine weitere Änderung liegt darin , daß bei jenen Fortbildungsschulen , an denen
die besonderen Verhältnisse die Einhaltung des Unterrichtsschlusses um 7 Uhr abends
nicht zulaffen , die Ausdehnung der Unterrichtszeit an Werktagen bis 8 Uhr abends
gestattet ist und die frühere Beschränkung des Sonntagsunterrichtes auf 2 Stunden von
9 Uhr ab derart abgeändert wurde , daß bei der Festsetzung des Sonntagsunterrichtes,
der nur die Vormittagsstunden umfassen darf , auf die deu Schülern zu belassende
Möglichkeit des Besuches des Gottesdienstes Bedacht zu nehmen ist. Ferner ist bei der
Bestimmung des jährlichen Stundenausmaßes der fachlichen Fortbildungsschulen auf die
Saisongewerbe Rücksicht genommen , bei welchen zwar eine Abkürzung der Dauer des
Schuljahres , aber nicht der jährlichen Stundenzahl zulässig erscheint.

e) Handelsverträge.
Mit dem Gesetze vom 30 . März , R .-G .-Bl . Nr . 50 , wurde die Regierung ermächtigt,

die Handels - und Verkehrsbeziehungen mit jenen auswärtigen Staaten , für die sich eine
Erneuerung der bestehenden Vereinbarungen als notwendig erweist , provisorisch auf Grund
der Meistbegünstigung zu regeln.

Durch das Gesetz vom 29 . Dezember , R .-G .-Bl . Nr . 218 , wurde der Zusatzvertrag
zur Handelskonvention zwischen Österreich -Ungarn und Rumänien vom 21 . Dezember 1893
genehmigt und die Regierung ermächtigt , die Bestimmungen dieses Vertrages auch vor
Austausch der Ratifikationen in Kraft zu setzen. Im selben Gesetze wird die Regierung
weiter ermächtigt , eventuell mit Serbien , Bulgarien , Griechenland und Montenegro
zustandekommende Handelsverträge provisorisch in Kraft zu setzen, sofern dieselben nicht
eine Verpflichtung zur Zulassung der Einfuhr lebenden Viehs beinhalten . Die der
Regierung erteilte Ermächtigung erstreckt sich endlich auch noch daraus , mit überseeischen
Ländern etwa abgeschlossene Handelsverträge , wenn sie nicht mehr als Meistbegünstigungs¬
verträge sind , provisorisch in Kraft zu setzen — alles dies mit dem Vorbehalte , daß
behufs endgültiger Genehmigung unverweilt der verfassungsmäßige Weg zu beschreiten
ist und daß solche Verträge noch vor dem Jahre 1915 abgeschlossen werden . Der
oberwähnte Zusatzvertrag mit Rumänien enthält übrigens keine in gewerblicher Beziehung
interessierende Änderungen gegenüber dem bisher geltenden Handelsverträge.

Mit dem Erlasse vom 7 . Juli , Z . 13 .538 , hat das k. k. Handelsministerium sämt¬
lichen Gewerbebehörden folgende Gesichtspunkte für die Handhabung der Bestimmungen
über das Beziehen von Märkten bekanntgegeben : Das gelegentliche Beziehen von Märkten
mit allen im freien Verkehre gestatteten Waren , soweit diese auf dem betreffenden Markte
zugelassen sind , ist jedermann gegen Leistung der ordnungsmäßigen Marktgebühren gewährt.
Das regelmäßige Beziehen von Märkten (am selben oder an verschiedenen Orten ) steht zu:

26Berwaltungsbericht der Stadt Wien.
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1. Den Fieranten (Marktfahrern), welche aus dem Beziehen von Märkten ein
selbständiges Gewerbe machen und dafür einen Gewerbeschein besitzen.

2. Den landwirtschaftlichen Produzenten bezüglich ihrer eigenen landwirtschaftlichen
Erzeugnisse— hiezu bedürfen dieselben keiner Gewerbeberechtigung.

3. Den stabilen Gewerbetreibenden, welche die Märkte mit den in den Rahmen
ihrer Gewerbeberechtigungfallenden Waren beziehen, ohne daraus ein selbständiges
Gewerbe zu machen, weshalb sie dafür auch keiner besonderen Marktfahrergewerbe¬
berechtigung bedürfen.

Dies gilt nach den bestehenden Vereinbarungen in gleicher Weise sowohl für
Inländer als auch für Angehörige des ungarischen Staates . Ein Unterschied besteht
allerdings bezüglich der formalen Frage der Ausweisleistung der die Märkte beziehenden
Parteien gegenüber den Marktaufsichtsorganen. In den Ländern der ungarischen Krone
ist nämlich zufolge Verordnung des königlichen ungarischen Handelsministeriums vom
6. November 1901 (Statth .-Norm.-Smlg . Bd. 4, Nr. 5815 ) für die ungarische Märkte
besuchenden Gewerbetreibendendie Verpflichtung statuiert, ihre Gewerbsdokumente beim
Beziehen von Märkten mit sich zu führen. Im Jnlande dagegen besteht keinerlei Rechts¬
grundlage für die Forderung einer Ausweisleistung der Gewerbetreibenden auf dem
Markte. Die inländischen Marktaufsichtsorgane haben sich daher im Falle eines Verdachtes,
daß eine hiezu nicht befugte Person den Markt regelmäßig bezieht oder andere Waren
feilhält, als zu deren Vertriebe sie berechtigt ist, darauf zu beschränken, nach Sicher¬
stellung der Personsidentität und allfälliger vorläufiger Einvernahme des Betreffenden
die Anzeige an die zuständige Gewerbebehörde zu erstatten, der es überlassen bleiben
muß, den Sachverhalt durch geeignete Erhebungen klarzustellen und im gegebenen Falle
nach den Strafbestimmungen der Gewerbeordnung vorzugehen (Mag. Vdg.-Bl. Seite 79).

f) Amfang und Ansnbuug der Gewerbeberechtigung.
In diesem Belange verdient der Erlaß des k. k. Handelsministers vom 20. Juli

Erwähnung, nach welchem entgegen der bisher geübten Praxis das Gewerbe der Er¬
zeugung von Grabsteinen nicht als freies, sondern als konzessioniertes Steinmetzgewerbe
aufzufassen und zu behandeln ist (Mag.-Vdg.-Bl . Seite 81).

Nach dem Verwaltungsgerichtshof-Erkenntnisse vom 13. Oktober, Z . 24.667 , ist
eine Modistin auf Grund ihres Gewerbescheines für das Modistengewerbenicht zur
Erzeugung von Damen-Stroh - und Filzhüten berechtigt, weil diese Tätigkeit in den
Umfang der Gewerbeberechtigung der Strohuterzeuger bezw. der Hutmacher fällt ; da¬
gegen ist die Modistin berechtigt, Damen-Stroh - und Filzhüte umzuformen.

Betreffend die gewerberechtliche Beurteilung der Schnittmustererzeugunghat sich
der Magistrat in einem Erlasse an sämtliche Bezirksämter dahin ausgesprochen, daß die
Herstellung von Schnittmustern— im Gegensatz zu den nach Schnittmustern hergestellten
Schnitten — den Gegenstand eines freien Gewerbes bilde, weil sich das Zeichnen von
Schnittmustern als Anwendung des geometrischen Zeichnens auf das praktische Leben
darstellt und hiezu nicht die Befähigung für das Kleidermachergewerbe erforderlich ist.
Das Recht der Kleidermacher auf die Herstellung von Schnittmustern ist dadurch nicht
berührt. Inhaber von Privatlehranstalten für Maßnehmen, Schnittzeichnen und Kleider¬
machen sind jedoch zur gewerbsmäßigen Herstellung und zum Verkaufe von Schnittmustern
jedenfalls nicht befugt.
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g) Gemrbrgmchtswahlr«.
Gemäß Z 14 des Gesetzes vom 27 . November 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 218 , bezw.

Z 23 der Ministerialverordnung vom 23. April 1898 , R.-G.-Bl . Nr. 56, haben die
Beisitzer und Ersatzmänner der k. k. Gewerbegerichte und die gewerblichen Beisitzer der
Berufungsgerichte in gewerberechtlichen Streitsachen nach vierjähriger Funktionsdauer aus¬
zuscheiden und sind Ergünzungswahlen vorzunehmen . Es hatten daher im Berichtsjahre aus¬
zuscheiden : Die im Jahre 1905 gewählten Beisitzer und Ersatzmänner des k. k. Gewerbe¬
gerichtes Wien sowie des Berufungsgerichtes aus den gewerblichen Betrieben aller 21 Wiener
Gemeindebezirke , die nach Z 5 der Ministerialverordnung vom 26 . April 1898 , R .-G .-
Bl . Nr . 58 , zu den Gruppen II (Keramische Industrie und Baugewerbe ) , IV (Leder -,
Textil - , Bekleidungs - und Chemische Industrie ) und VI . (Handel ) gehören.

Für diese Gruppen waren aus den beiden Wahlkörpern (Wahlkörper der Unter¬
nehmer und Wahlkörper der Arbeiter ) zu wählen:

Für das Gewerbegericht:

Gruppe II : je 15 Beisitzer und je 8 Ersatzmänner ; Gruppe IV : Je 20 Beisitzer
und je 10 Ersatzmänner ; Gruppe VI : je 15 Beisitzer und je 8 Ersatzmänner.

L . Für das Berufungsgericht:

In jeder der genannten 3 Gruppen aus jedem der beiden Wahlkörper je 3 Beisitzer.
Die Ausschreibung der Wahlen erfolgte mit der Kundmachung des k. k. Statthalters

vom 15 . Oktober 1908 ; sie fanden in der Zeit vom 3 . bis 18 . Jänner statt.
Für die Durchführung dieser Wahlen kam bereits die Ministerialverordnung vom

22 . August 1908 , R .-G .-Bl . Nr . 181 , zur Anwendung . Die dreiwöchige Frist , innerhalb
deren die Betriebsinhaber die zur Anlegung der Wählerlisten erforderlichen Daten zu
liefern hatten , wurde für die Zeit vom 15 . Oktober bis 5 . November 1908 , die Frist,
innerhalb der die Wählerlisten bei den magistratischen Bezirksämtern zu jedermanns
Einsicht auflagen und Reklamationen eingebracht werden konnten — nunmehr 14 Tage —
für die Zeit vom 15 . bis 28 . November 1908 festgesetzt.

Im Sinne der bezogenen Ministerialverordnung wurden die Krankenkassen zur
Mitwirkung bei der Anlegung der Wählerlisten nicht mehr herangezogen , wodurch die
gerade bei den gleichartigen Wahlen im Jahre 1907 so unangenehm empfundenen
Übelstände , die sich durch die Mitwirkung der Krankenkassen ergaben , diesmal vermieden
wurden und dem Magistrate langwierige Erhebungen , wie sie bei den Wahlen im
Jahre 1907 infolge der Doppelanmeldungen erforderlich waren , erspart blieben.

li) Gewerbliche Genossenschaften.
Im Berichtsjahre bestanden für das Wiener Gemeindegebiet 144 Gewerbe-

Genossenschaften.
Vier dieser Genossenschaften , u . zw . die Genossenschaft der Elektrotechniker , der

Zahntechniker , der Marktfahrer und der Gold - und Metallschläger , erstrecken ihre Wirk¬
samkeit über ganz Niederösterreich.

Angaben über die Zahl der Mitglieder und Angehörigen der Genossenschaften,
dann über die Anzahl der genossenschaftlichen Einrichtungen und Unternehmungen sowie
über die Tätigkeit und finanzielle Gebarung der Genossenschaften sind im XVII . Abschnitte
des Statistischen Jahrbuches der Stadt Wien enthalten.

Die Jahresschlußrechnungen der Genossenschaften sind in der bisher üblichen Form
vorgelegt und einer genauen Prüfung unterzogen worden.

26*
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Durch diese Prüfungen sowie durch die auch im Berichtsjahre durchgeführten
Skontrierungen sämtlicher Genossenschaften erlangte die Aufsichtsbehörde Einblick nicht
nur in die Geldergebarung, sondern überhaupt in die gesamte Geschäftsführung der
Genossenschaften und kam nur in vereinzelten Fällen in die Lage, auf die Behebung
zumeist unwesentlicher Mängel hinzuwirken.

Der Gemeinderat unterstützte die Genossenschaften in ihren Bestrebungen, Fachlehr¬
anstalten für die jugendlichen Hilfsarbeiter zu erhalten und auszugestalten, durch Be¬
willigung von Subventionen im Gesamtbeträge von 26.950 X.

Für die Genossenschaften und für die ihnen angegliedertenEinrichtungen wurde
die durch die Gewerbenovelle vom 5. Februar 1907 , R .-G.-Bl . Nr. 26, bedingte
Festsetzung neuer Statuten  sowie die Änderung schon bestehender Statuten
bis auf vereinzelte Fälle im Berichtsjahre zu Ende geführt.

Hiezu ist im besonderen folgendes hervorzuheben:
Unter den 144 Wiener Gewerbegenossenschaften befinden sich 65 Korporationen,

die handwerksmäßigeGewerbekategorien (Z 1 Gewerbeordnung) in sich schließen und
daher im Sinne der ZK 104 b ff. Gewerbeordnung die zur Durchführung der Gesellen¬
prüfung erforderlichen Vorkehrungen zu treffen haben. Von diesen Genossenschaften waren
am Ende des Berichtsjahres 57 in der Lage, die Gesellenprüfungen vorzunehmen, da
diese Genossenschaften alle Vorbedingungenhiezu erfüllt hatten.

Tatsächlich wurden die Prüfungen aber nur bei 46 Genossenschaften abgehalten,
während dies bei 11 Korporationen wegen mangelnder Prüfungsanmeldungen unter¬
bleiben mußte.

Die in diesem Belange noch ausständigen 8 Genossenschaften werden die der
Aktivierung der Gesellenprüfungskommission entgegenstehenden Hindernisse erst im fol¬
genden Jahre behoben haben.

Der größere Teil der 144 Genossenschaften hat die Arbeitsvermittlung (Z 116
Gewerbeordnung) dem Arbeitsvermittungsamte der Stadt Wien übertragen.

Eigene Anstalten für diesen Zweck haben 17 Genossenschaften mittelst eines
besonderen Statuts eingeführt.

Zu Beginn des Berichtsjahres bestanden für die zwangsweise Krankenversicherung
der Genossenschaftsmitglieder 17 sogenannte „obligatorische Meisterkrankenkassen", die
aus Grund des Gesetzes vom 16. Juli 1892, R.-G.-Bl . Nr. 202 , betreffend die
registrierten Hilfskassen, gemäß Z 115 a der Gewerbenovelle vom 23. Februar 1897,
R .-G.-Bl. Nr . 63, errichtet worden sind.

Von diesen Meisterkrankenkassen haben 13 Kassen ihr Statut den Bestimmungen
der Novelle vom 5. Februar 1907, R.-G.-Bl . Nr. 26, augepaßt und diese Institutionen
den betreffenden Genossenschaften enge angegliedert; am Ende des Berichtsjahres war
die Änderung des Statutes für 4 dieser Kassen noch anhängig.

Bis zum Beginne der Wirksamkeit der vorzitierten Novelle hatten 51 Genossen¬
schaften für die Krankenversicherung ihrer Lehrlinge im Sinne des Z 114, lit. k des
Gesetzes vom 23 . Februar 1897, R.-G.-Bl. Nr . 63 und des Z 4 des Arbeiterkranken-
versicherungs-Gesetzes durch die Errichtung sogenannter„Lehrlingskrankenkassen" vorgesorgt.

Alle diese Anstalten waren am Ende des Berichtsjahres, den Anordnungen der
Gewerbenovelle vom 5. Februar 1907, R.-G.-Bl. Nr . 26 (Z 121 ff) ent¬
sprechend, in Krankenkassen nach dem Gesetze vom 30. März 1888, R.-G.-Bl. Nr . 33,
umgebildet.
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Desgleichen haben die Leitungen der 75 für die Krankenversicherung der Gehilfen
bezw. der Hilfsarbeiter bestehenden genossenschaftlichenGehilfen- bezw. Hilfsarbeiter-
Krankenkassen, ihre Satzungen mit der vorbezeichnetenGewerbenovelle in Einklang
gebracht.

Von dem Rechte, besondere Gehilfenumlagenzur Deckung der Kosten, die durch
die Tätigkeit des Gehilsenausschusses und der Gehilfenversammlungentstehen, einzu¬
heben (Z 120 b, lit. k, Gewerbeordnung), haben bis zum Schlüsse des Berichtsjahres
73 Gehilfen- bezw. HilfsarbeiterversammlungenGebrauch gemacht und die erforderlichen
Bestimmungenin die betreffenden Satzungen ausgenommen.

Die Wirkungen der mehrmals erwähnten Gewerbenovelle aus dem Jahre 1907
machten sich in der Berichtsperiodeauf dem Gebiete des Genossenschaftsverbands¬
wesens weiters bemerkbar.

Zu Beginn des Berichtsjahres bestanden folgende Geuossenschaftsverbände, welche
ihren Sitz in Wien haben und dem Wiener Magistrate als Aufsichtsbehörde unterstehen:

1. Der „Wiener Gewerbegenossenschafts-Verband", dessen Gebietsumfang mit dem
Gebiete der Gemeinde Wien zusammenfällt und dem alle Wiener Gewerbegenossenschaften
als Mitglieder angehören können;

2. der „Verband der Genossenschaften der Fleischhauer und Fleischselcher Nieder¬
österreichs" ;

3. der „Verband der Friseurgenossenschaften Niederösterreichs in Wien" ;
4. der „Verband österreichischer Rauchfangkehrer-Genossenschaften" ;
5. der „Österreichische Fachgenossenschaftsverband der Maler, Anstreicher und

verwandter Gewerbe in Wien" ;
6. der „Verband der BäckergenossenschaftenNiederösterreichs in Wien" ;
7. der „Verband der Genossenschaften der Huf- und Wagenschmiede Nieder¬

österreichs in Wien" ;
8. der „Landesverband der Genossenschaften der Gastgewerbetreibenden Nieder¬

österreichs in Wien" ;
9. der „Reichsfachverband der Photographengenossenschaften Österreichs in Wien" ;
10. der „Zentralverband kaufmännischer Gremien und Genossenschaften Österreichs

in Wien" ;
11. der „Reichsfachverband der Einzelverbände der Kleidermachergenossenschaften

Österreichs" ;
12. der „Reichsfachverband der Einzelverbände der Schuhmachergenossenschaften

Österreichs".
Diesen Verbänden sind im Laufe des Jahres 1909 neu zugewachsen:
13. Der „Zentralverbandder Genossenschaftsverbände der BäckermeisterÖsterreichs" ;
14. der „Reichsverband der kaufmännischen Verbände und Handelsgenossenschaften

Österreichs in Wien" ;
15. der „ÖsterreichischeFachgenossenschaftsverband der Dachdecker und Pflasterer in

Wien" ;
16. der „Verband der Fachgeuossenschaften der Zuckerbäcker, Lebzelter re. Nieder¬

österreichs in Wien".
Die unter Nr. 4, 5, 9 und 10 angeführten Fachgenossenschaftsverbände erstrecken

ihre Wirksamkeit auf die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder; desgleichen
die unter Nr. 11 bis 15 verzeichneten Reichsverbände, welche Einzelverbände der
betreffenden Fachgenossenschaften umfassen und daher zu „VerbändenhöhererOrdnung" zählen.
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Als Genossenschaftsinstruktoren fungieren für Wien : >

Johannes Muuß , Vorstand des österreichischen Fachgenossenschaftsverbandes der
Maler , Anstreicher und verwandter Gewerbe rc., für alle Wiener Gewerbegenossen¬
schaften mit Ausnahme jener der Handels - und Transportgewerbe — und Johann Pabst,
Handelskammerrat rc., für die Wiener Genossenschaften der Handels - und Transportgewerbe.

Im Berichtsjahre wurde folgender für die Genossenschaften wichtiger Erlaß über
die „ Geltendmachung und Exekution genossenschaftlicher Umlagen " verlautbart
(Magistrats -Verordnungsblatt ex 1909 , Seite 18 ) :

Auf Grund des mit den k. k. Ministerien des Innern und der Justiz gepflogenen Ein¬

vernehmens hat das k. k. Handelsministerium mit Erlaß vom 4 . Jänner 1909 der
k. k. Statthalterei nachstehendes zu eröffnen gefunden:

Die Genossenschaftsumlagen sind gleichwie genossenschaftliche Gebühren nach ihrem Wesen
öffentlich -rechtlichen Charakters . Gemäß H 115 , Abs . 4 , Gewerbeordnung unterliegen die genossen¬
schaftlichen Gebühren der Prüfung der politischen Landesbehörde . Über Beschwerden in diesen
Fragen haben nach 8 127 , Abs . 2 und 7 id . die Gewerbebehörden zu entscheiden.

Schließlich wurde für diese genossenschaftlichen Einkünfte im Z 115 , Schlußabsatz id . deren
Einbringung im Verwaltungswege vorgesehen.

Hieraus sowie da die Gewerbeordnung den Ausweisen über rückständige Genossenschafts¬
umlagen und Gebühren grundsätzlich Exekutionsfähigkeit einräumt , ergibt sich zweisellos , daß die
Geltendmachung solcher Ansprüche im ordentlichen Rechtswege ausgeschlossen erscheint.

Jnsoferne jedoch bei den fraglichen Beschwerden das Bestreben der Genossenschaften dahin
geht , sür die genossenschaftlichen Umlagen die gerichtliche Exekution zu erlangen , stehen einer
derartigen Inanspruchnahme gesetzliche Hindernisse nicht entgegen . Aus Art . III des Emführungs-
gesetzes zur Exekutionsordnung , 8 3 der kaiserl . Verordnung vom 20 . April 1854 , R .-G .-Bl.
Nr . 96 , und dem Hofdekrete vom 10 . Februar 1832 , J .-G .- Slg . Nr . 2548 , muß vielmehr geschlossen
werden , daß die gerichtliche Exekution auch wegen rückständiger Genossenschaftsumlagen und Gebühren
zulässig ist.

Zur Erwirkung der gerichtlichen Exekution bedarf es nach Z 1 , Z . 13 , der Exekutions¬
ordnung und nach dem Plenissimarbeschlusse des k. k. Obersten Gerichtshofes vom 7. April 1889,
Jud .-B . 144 , bei ausstehenden Genossenschaftsumlagen und Gebühren der Vorlage eines Rück¬
standsausweises sowie einer Bestätigung der Aufsichtsbehörde über die Rechtskraft und Vollstreck¬
barkeit dieses Ausweises.

i) Privilegien-, Patent- und Musterslhuhangelegrnheitrn.

Nach längerer Pause wurde wieder ein Privilegieneingriffprozeß anhängig gemacht,
der mit der Verurteilung des Beklagten endete . Im übrigen beschränkte sich wie in den

Vorjahren die Inanspruchnahme des Magistrates nur mehr auf die amtliche Feststellung
der Ausübung privilegierter Erfindungen , jedoch ist hierin abermals ein Rückgang zu
verzeichnen.

In Patentangelegenheiten , soweit sie dem Magistrate zukommen (Amtshandlungen
wegen Patentanmaßungen , Mitwirkung bei der Bestellung von Patentanwälten und
Beamtshandlung der Anzeigen von der gewerbsmäßigen Ausübung der Patente im
Sinne der Ministerialverordnung vom 15 . September 1898 , R .- G .-Bl . Nr . 162 ) sowie

auf dem Gebiete des Musterschutzes (Mustereingriffsstreitigkeiten und Klagen auf
Ungültigkeitserklärung von Musterregistrierungen ) hat sich die Zahl der Agenden gegenüber
dem Vorjahre nicht wesentlich verändert ; eine Änderung oder Neuerung der normativen
Bestimmungen dieser Verwaltungszweige ist nicht erfolgt.
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j) Srwrrbs- und Wirtschafts-Sknissknschastell.
Nach den amtlichen Erhebungen wurden im Berichtsjahre 30 Erwerbs- und

Wirtschaftsgenossenschaften beim Wiener Handelsgerichte in das Register für Genossen¬
schaftsfirmen eingetragen und bestanden mit Ende des Jahres 283 solche Genossen¬
schaften. Im Laufe des Jahres haben davon 3 ein Gewerbe angemeldet, bezw. eine
Gewerbekonzession erlangt.

Ic) Wander-kivkriik. — Haufitrwrstn.
Laut Runderlasses der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 12. April hat das k. k. Handels¬

ministerium anläßlich eines konkreten Falles entschieden, daß der Handel mit Reibsand und
Wascheln im Umherziehen, soferne er sich in konkreten Fällen nicht unter die Bestimmungen
des Z 60, Abs. 2 bezw. 5 der Gewerbeordnung subsumieren lasse, gemäß Z 1 des
Hausierpatentes als Hausierhandel betrachtet werden müsse.

Der Handelsministerialerlaßvom 29. Mai macht die Behörden darauf aufmerksam,
daß die slovakischen Drahtbinder im Sinne des Z 17 e des Hausierpatentes und der
-einschlägigen Normalerlässe auf Grund ihrer auf Draht- und Blechwaren lautenden
Hausierbewilligungen außer zum Hausierhandel mit den genannten Waren nnr zur
Verrichtung von Drahtbinderarbeiten im eigentlichen Sinne des Wortes (Anfertigung
und Ausbesserung von Drahtgeräten, Ausbesserung schadhafter Gefäße aus Ton u. dgl.
mittels Drahtes ) als befugt angesehen werden können; Überschreitungen dieser Befugnisse
ist mit allem Nachdrucke entgegenzuwirken(Mag. Norm.-Bl . Nr. 74, Mag. Vdg.-Bl.
Seite 68).

Zufolge Erlasses des k. k. Handelsministeriumsvom 14. Mai, bezw. der k. k. n.-ö.
Statthalterei vom 3. Juni wurde der Wiener Magistrat beauftragt, der Hintanhaltung
des unbefugten Hausierhandels mit Spitzen auch weiterhin die Aufmerksamkeitzuzuwenden
und über das Ergebnis allfälliger Strafamtshandlungen im Gegenstände fallweise an
die k. k. Statthalterei zu berichten.

Mit Erlaß des Magistrates vom 5. Juli bezw. vom 9. Oktober wurden sämtliche
magistratischen Bezirksämter angewiesen, dem unbefugten Hausierhandel mit Blumen und
dem unbefugten Wanderhandel mit Obst und Gemüse, bezw. dem bei dem befugten
Handel immer wieder auftretenden unbefugten Standhalten durch die schärfste Handhabung
der gesetzlichen Bestimmungen entgegenzutreten, um den fortwährend darüber auftauchenden
Klagen und Beschwerden der seßhaften Gewerbetreibenden dieser Branche endlich den
Boden zu entziehen. Hiebei wurden die Bezirksämter auf das Mittel des § 152 der
Gewerbeordnung bei Bestrafungen nach den Bestimmungen dieses Gesetzes besonders
aufmerksam gemacht.

I) Fkilbiktuiigkll.
Mit gemeindeämtlicher Bewilligung wurden während des Berichtsjahres 106 frei¬

willige Feilbietungen abgehalten; hievon entfallen auf den Bezirk I 20, II 52, III 7,
IV 1, VII 1, IX 2, X 3, XIII 1, XVII 1 und XXI 18.

Seitens der konzessionierten Pfandleiher wurden im ganzen 123 Feilbietungen
verfallener Faustpfänder abgehalten, und es entfielen hievon aus den Bezirk I 15,
VII 12, VIII 62, X 12 und XII 22.
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6. Sozialversicherung.

1. jlufallvkrkchkrung

Unfallsanzeigen und Unfalls erhebungen . — Bei den magistratischen
Bezirksämtern wurden gemäß H 29 des U.-V.-G . 27 .277 (im Vorjahre 27 .031)
Unfallsaiizeigen erstattet . In 2278 (2310 ) Fällen wurden die nach Z 31 des Gesetzes
vorgeschriebenen Erhebungen vorgenommen. Die Zahl der wegen Übertretung der Vor¬
schriften des A.-U.-V.-G . durchgeführten Strafamtshandlungen betrug 2141 (1774 ).

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes in Unfallversicherungs¬
angelegenheiten , u. zw. vom:

16 . Mai 1908 , Z . 2701 . — Die Fabriksmäßigkeit des Kleidererzeugungsbetriebes
des Jakob Rothberger in Wien. Zu tz 18 U.-V .-G . : Die gemäß Z 18 U.-V .-G.
zur Entscheidung über die Unfallversicherungspflicht eines Betriebes berufenen Stellen
sind auch in der nach § 1, Abs. 1 U.-V.-G . in Betracht kommenden Frage der Fabriks¬
mäßigkeit des Betriebes ausschließlich zur Entscheidung kompetent.

3 . Juli 1908 , Z . 6708 . — Unfallversicherungspflicht der in den k. k. Lager¬
häusern in Triest befindlichen Warenmagazine von Handelsunternehmungen . Zu § 1,
Abs. 3, Z . 2 , U.-V .-G : Der Umstand, daß in einem Handelsbetriebe verwendete Waren¬
aufzüge zu den Einrichtungen des Gebäudes gehören, in welchem der Betrieb vor sich
geht, schließt nicht aus , daß diese Aufzüge gleichzeitig eine Einrichtung des betreffenden
Handelsbetriebes bilden.

9 . Oktober 1908 , Z . 9403 . — Unfallversicherungspflicht von Hotelbetrieben.
Zu § 1, Abs. 3 , Z . 2 , U.-V.-G . : Wegen der Verwendung eines Personenaufzuges ist
der gesamte Hotelbetrieb einschließlich aller Nebenanlagen und Hilfsbetriebe unfallver¬
sicherungspflichtig.

30 . Oktober 1908 , Z . 10 .324 . — Unsallversicherungspflicht eines Putzwaren¬
geschäftes. Zu Z 1, Abs. 3 , Punkt 2 U.-V .-G . : Unfallversicherungspflicht eines Betriebes:
„Handel mit Damenputzwaren " rücksichtlich aller in diesem Betriebe beschäftigtenArbeiter
und Betriebsbeamten wegen Verwendung eines durch Elektrizität in Gang gesetzten, zur
Betriebsanlage gehörigen Triebwerkes (Cleaner -Anlage).

18 . Dezember 1908 , Z . 12.340 . — Unfallversicherungspflicht der Wald- und
Transportmanipulation für eine Sägeunternehmung . Zur Beurteilung der Frage , ob ein
Sägebetrieb als ein gewerblicher Betrieb oder als ein forstwirtschaftlicher Betrieb im
Sinne des Z 1, Abs. 4 U.-V .-G. anzusehen ist.

19 . Februar 1909 , Z . 1545 . — Unsallversicherungspflicht eines Bäckereibetriebes.
Zu Z I , Abs. 3, Punkt 2 U.-V.-G . : Versicherungspflicht eines aus zwei Betriebs¬
abteilungen , Weiß- und Schwarzbäckerei, bestehenden Bäckereibetriebes auch bei Be¬
schränkung des Motorenbetriebes auf eine dieser Abteilungen für den Gesamtbetrieb
begründet.

19 . Februar 1909 , Z . 1546 . — Unfallversicherungsbeiträge . Zum Begriffe
„Arbeitsverdienst " im Sinne der ZZ 5 und 6, bezw. 16 U.-V.-G . : Die von den
Besuchern einer Badeanstalt den Bediensteten dieser verabreichten Trinkgelder sind in
den Arbeitsverdienst dann nicht einzurechnen, wenn die Bediensteten den vollen Arbeitslohn
aus der Hand des Arbeitgebers empfangen und die Trinkgelder nicht als Ergänzung
auf den vollen Arbeitslohn anzusehen sind.
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16 . April 1909 , Z . 3484 . — Unfallversicherungspflicht einer Kurzwarenniederlage.
Zu Z 1 , Abs . 3 , Punkt 2 U .-V .-G . : Die Unfallversicherungspflicht einer „Kurzwaren¬
niederlage mit eigener Druckerei " wegen elektromotorischen Betriebes der Druckerei erstreckt
sich auf alle in diesem Gesamtbetriebe beschäftigten Personen , nicht nur auf die in der
Druckerei selbst beschäftigten der Maschinengefahr ausgesetzten Bediensteten.

30 . April 1909 , Z . 3972 . — Gefahrenklassifikation des Röhrenwalzwerkes in
Witkowitz . Über die Voraussetzungen , unter denen bei instanzmäßigen Entscheidungen über
Gefahrenklassifikation nicht über das Parteibegehren hinausgegangen werden soll.

30 . April 1909 , Z . 3973 . — Gefahrenklassifikation des Gußstahlwerkes in
Witkowitz . Der Umstand , daß in den deutlich voneinander unterscheidbaren Teilbetrieben
eines Unternehmens sich nur einzelne Erzeugungsstadien der Produktion des gesamten
Unternehmens vollziehen , steht der Behandlung des Unternehmens als „ gemischter
Betrieb " im Sinne der ZZ 4 und 7 der Ministerialverordnung vom 15 . Juni 1904,
R .-G .-Bl . Nr . 58 , nicht entgegen.

21 . Mai 1909 , Z . 4687 . — Unfallversicherungsbeiträge . Zu Z 8 U .-V .-G . :
Die Anrechenbarkeit der den Arbeitern der „ Wiener Fleischhauervereinigung zur Ver¬
wertung der Nebenprodukte " zugute kommenden Abfallreste von Tierfellen behufs
Berechnung der Beiträge erscheint gerechtfertigt , da der Bezug des Fleischgeldes bei
allen Arbeitern in Betracht kommt und sich als Entgelt für eine im Betriebe geleistete
Arbeit darstellt.

28 . Mai 1909 , Z . 5012 . — Gefahrenklassifikation einer Zellulosefabrik . Über
die Berücksichtigung von Gefahren erhöhenden und Gefahren vermindernden Umständen,
insbesondere auch der ungünstigen Erfahrungen der Arbeiter - Unfallversicherungsanstalt
über den konkreten Betrieb bei Bestimmung des Gefahrenprozentes ; über die ausschließliche
Verwendung des k. k. Gewerbeinspektors zur Begutachtung der Betriebseinrichtungen.

11 . Juni 1909 , Z . 5447 . — Gefahrenklassifikation einer motorisch betriebenen
Stockdrechslerei . Über die Voraussetzungen für die Anwendung der Bestimmungen des
§ 2 , Abs . 2 der Ministerialverordnung vom 15 . Juni 1904 , R .- G .-Bl . Nr . 58 , betreffend
die Begünstigung von Motorenbetrieben bei der Gefahrenklassifikation.

24 . September 1909 , Z . 9001 . — Unfallversicherungspflicht waldwirtschaftlicher
Arbeiten . Zu Z 18 U.-V .-G . : Die Frage der Versicherungspflicht eines Betriebes ist
eine Angelegenheit , die nur zwischen der Unfallversicherungsanstalt , dem Unternehmer
und dem Staatsaufsichtsorgane auszutragen ist. Anderen Personen und speziell den im
Betriebe beschäftigten Arbeitern kommt hiebei eine Jngerenz oder das Einspruchs - und
Rekursrecht , also überhaupt die Rolle einer Partei von Gesetzes wegen nicht zu.

2. Krankrnvcrficherllug.
Wiener Bezirkskrankenkasse . — Der Mitgliederstand betrug im Durchschnitte

158 .428 Personen , gegen 147 .028 im Vorjahre ; die Zahl der erkrankten erwerbs¬
unfähigen Mitglieder belief sich auf 31 .639 männliche und 14 .791 weibliche , insgesamt
daher auf 46 .430 , d . i. 29 ' 307 °/ „ der Mitgliederzahl ; an diese Personen wurden für
1,192 .663 Krankheitstage und an 4316 Wöchnerinnen für 118 .064 Krankheitstage
1,852 .204 X 93 k an Krankengeldern ausbezahlt ; die Spitalverpflegs - und Transport¬
kosten betrugen 322 .670 X 31 K.

Im Durchschnitte betrug die Krankheitsdauer eines erkrankten Mitgliedes 26 Tage
und das Krankengeld 1 X 66 K täglich.
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Weiters wurden 33 .047 Krankheitsfälle ambulatorisch von den Kassenärzten be¬
handelt und es bezogen diese erkrankten Mitglieder , da sie erwerbsfähig waren , kein
Krankengeld.

Gestorben sind im Laufe des Jahres 1359 Mitglieder , d. i. 0 858 °/, , u. zw. :
927 männliche und 387 weibliche Mitglieder.

Die Gesamteinnahmen der Kasse beliefen sich auf 4,184 .876 X, wovon 4,024 .319 X
auf die Kassenbeiträge entfallen ; die Gesamtausgaben betrugen 4,059 .673 X, d. i.
97 '01 °/, der Einnahmen , so daß sich im Betriebsjahre ein Gebarungsüberschuß von
125 .203 X ergibt.

Seit der Wirksamkeit des Krankenversicherungsgesetzesvom 30 . März 1880 , R .-G .-Bl.
Nr . 33 , d. i . seit 1. August 1889 bis zum Ende des Berichtsjahres hat die Wiener
Bezirkskrankenkasse23,734 .169 X 74 li an Krankengeld ausbezahlt.

Der Reservefonds betrug am Ende des Berichtsjahres 1,819 .928 X 20 K und ist
teils in mündelsicheren Wertpapieren , teils im eigenen Hause der Kasse: VIII . Bezirk,
Albertgasse 9 , investiert.

Floridsdorfer Bezirkskrankenkasse . — Im Berichtsjahre belief sich im
XXI . Bezirke der durchschnittliche Mitgliederstand auf 4614 , die Zahl der erkrankten
erwerbsunfähigen Mitglieder auf 1317 männliche und 792 weibliche, insgesamt daher
ans 2109 Personen , d. i . 45 7°/ , der Mitgliederzahl ; diese Personen erreichten 39 .739
Krankheitstage , ist gleich 2532 Krankheitsfälle nebst 277 Entbindungen . Im Gesamt¬
sprengel der Kasse wurden 109 .718 X 79 K an Krankengeld einschließlich der Ent¬
bindungskosten ausbezahlt ; für Ärzte und Hebammen wurden 36 .611 X 91 k und für
Spitalverpflegs - und Transportkosten 15 .122 X 47 b verausgabt.

Die durchschnittliche Krankheitsdauer betrug 15 6 Tage per Krankenzahl oder
8 '6 Tage per Mitglied und Jahr.

Die Sterblichkeit betrug im Berichtsjahre 35 Fälle , ist gleich 075 °/ , der durch¬
schnittlichen Mitgliederzahl.

Die Gesamteinnahmen der Kasse beliefen sich auf 437 .401 X 88 K, wovon
210 .504 X 26 b auf die Kassenbeiträge entfallen.

Betriebskrankenkassen . — Im Berichtsjahre bestanden 8 Betriebskranken¬
kassen, über welche der Magistrat das Aufsichtsrecht ausübte , und zwar bei den Firmen:
L. u. C. Hardtmuth , Jmperial -Continental -Gas -Association, Kreindls Witwe, Maschinen¬
fabrik der priv . österr .-ungar . Staatseisenbahn -Gesellschaft, Th . Schulz L M . Göbel,
Sickenbergs Söhne , Vienna Oeneral Omnibus Lompanz ? lümitsä und Wienerberger
Ziegelwerke.

Baukrankenkassen . — Im Berichtsjahre bestanden im Wiener Gemeindegebiete
keine Baukrankenkassen.

Vereinskrankenkassen . — Im Wiener Gemeindegebiete befanden sich 6 nach
dem Krankenversicherungsgesetze umgebildete Vereinskrankenkassen, u. zw. die Allgemeine
Arbeiter -Kranken- und Unterstützungskasse, VI ., Gumpendorfer Straße 62 , der Allgemeine
Krankenverein der Manufakturarbeiter , die Apotheker-Krankenkasse für Niederösterreich,
die Krankenkasse der k. k. Postbediensteten Niederösterreichs , die Krankenkasse des Vereines
reisender Kauflente Österreich-Ungarns und die Krankenkasse der „Concordia " . Die
bedeutendste ist die erstgenannte.
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Genossenschaftskrankenkassen . — Im Berichtsjahre bestanden bei den
Gewerbegenossenschaften in Wien 75 Gehilfen- (Hilfsarbeiter-) Krankenkassen. Die Zahl
der genossenschaftlichenLehrlingskrankenkassen belief sich auf 51. Außerdem bestanden
noch obligatorische, nach dem Hilfskassengesetze eingerichtete Meisterkrankenkassen als
freie Versicherungsvereine, über die das Statistische Jahrbuch Angaben enthält.

Registrierte Hilfskassen . — Im Berichtsjahre bestanden im Wiener Gemeinde¬
gebiete 33 registrierte Hilfskassen, u. zw. : Im I. Bezirke 15, im VI. Bezirke 5, im
VIII . Bezirke 3 . im IV., VII . und XVI . Bezirke je 2 , im II ., III ., V. und IX . Bezirke
je eine.

Befreiung von der Krankenversicherungspflicht . — Im Sinne des ls 4
des Krankenversicherungsgesetzes wurden 630 krankenversicherungspflichtige Personen,
welche bei 55 Unternehmern beschäftigt waren, von der Krankenversicherungspflicht
befreit. Die Zahl der von der Krankenversicherungspflicht befreiten städtischen Arbeiter
(Bediensteten), welche zufolge Gemeinderatsbeschlusses vom 22. Juli 1898 im Krankheits¬
fälle ihren vollen Lohn für die Dauer der Erkrankung, bezw. durch 20 Wochen von
ihrem Beginne erhalten und durch die städtischen Amtsärzte unentgeltlich behandelt
werden, belief sich auf 1673 Personen.

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes in Krankenversicherungs-
Angelegenheiten , und zwar vom:

8. Mai 1908, Z. 4497 . — Krankenversicherungspflicht der Pferdewärter an
der Tierheilanstalt des Landes Steiermark. Zum Begriffe „gewerbsmäßig betriebene
Unternehmung" im Sinne des Z 1 K.-V.-G.: Darunter fällt nicht eine vom Lande
im öffentlichen Interesse, ohne Absicht auf Erzielung eines Gewinnes betriebenê ier-
heilanstalt und Hufbeschlagschule.

15. Mai 1908, Z. 4764 . — Krankenversicherungspflicht der in einer Dampfsäge
beschäftigten Arbeiter. Zu Z 3 K.-V.-G. : Über die Kriterien für den forstwirtschaftlichen
oder industriellen Charakter einer Dampfsäge; bei forstwirtschaftlichem Charakter der
Säge mangelt den dort beschäftigtenArbeitern die Qualifikation von industriellen
Arbeitern, sie sind vielmehr als forstwirtschaftliche, daher nichtversicherungspflichtige
Arbeiter anzusehen.

27. Mai 1908, Z. 3053 . — Medikamentenbezug für ambulatorisch behandelte
Mitglieder der Betriebskrankenkasse der Witkowitzer Bergbau- und Eisenhüttengewerkschaft.
Zu Z 6 K.-V.-G. : In der Verfügung einer Krankenkasse, welche erkrankte Mitglieder
wegen Ausfertigung von Rezepten an eine bestimmte Apotheke verweist und die
Honorierung der in anderen Apotheken dispensierten Rezepte ablehnt, ist eine Verletzung
der subjektiven Rechte der Inhaber der letzteren Apotheken nicht zu erblicken.

6. Juni 1908, Z . 5533 . — Bescheinigung des Statutes einer registrierten
Hilfskasse im Sinne des Z 7, Absatz2 H.-V.-G. Zu Z 7, Absatz2 H.-K.-G., bezw.
Z 60 K.-V.-G. : Die Bescheinigung im Sinne des Z 7, Absatz2 H.-K.-G. ist zwar
ein Zeugnis über die Qualifikation einer Hilfskasse als Ersatzkasse im Sinne des Z 60
K.-V.-G., auf dessen Ausstellung jede gesetzlich qualifizierte Hilfskasse einen rechtlichen
Anspruch hat ; vor Erlangung dieses Zeugnisses kann jedoch eine Hilfskasse wirksam nicht
als Ersatzkrankenkasse fungieren, rückwirkende Kraft kann demnach einer solchen Bescheinigung
nicht zuerkannt werden.
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19. Juni 1908 , Z. 6085 . — Ersatz von Verpflegskosten(Krankenunterstützungen)
seitens einer Bezirkskrankenkasse. Zum Begriffe „selbständige Arbeiter der Hausindustrie"
im Sinne des § 3, Absatz3 K.-V.-G.

26. Juni 1908 , Z. 6334. — Ersatz von Verpflegskosten(Krankenunterstützungen),
seitens einer Genossenschaftskrankenkasie. Zu Z 6, Absatz 3 K.-V.-G. „Beginn der
Krankheit" : Die Krankheit ist schon dann als vorhanden anzusehen, sobald der Erkrankte
nach den Regeln der ärztlichen Wissenschaft der ärztlichen Hilfe und der Verabreichung,
von Medikamenten bedürftig wird. Diese Regel gilt auch bei chronischen Krankheiten.

24. September 1908, Z. 8999 . — Krankenversicherungspflicht von Angestellten
der „Grazer Volksküche". Zum Begriffe „Gewerbsmäßig betriebene Unternehmung"
im Sinne des Z 1, Absatz2 K.-V.-G. : In diesem Begriffe bildet die Erwerbsabsicht,
die Absicht, einen Gewinn zu erzielen, so sehr ein wesentliches Merkmal, daß ein
reines Wohltätigkeitsunternehmen, bei dem diese Absicht von vornherein ausgeschlossen ist,
als ein gewerbsmäßig betriebenes nicht angesehen werden kann, mag auch sonst seine
Tätigkeit und Einrichtung genau so beschaffen sein wie die eines wirtschaftlichen Erwerbs¬
unternehmens.

23. Oktober 1908, Z. 9983. — Ersatz von Verpflegskosten(Krankenunterstützungen)
seitens einer Vereinskrankenkasse. Zum Begriffe „Krankheit" im Sinne des Z 6 K.-V.-G. :
Darunter fällt auch unter Umständen die peckiculosis vestimentorum.

23. Oktober 1908 , Z. 10.015 . — Ersatz von Verpflegskosten(Krankenunterstützungen)
seitens eines Arbeitgebers. Zum Begriffe „selbständige Arbeiter der Hausindustrie"
im Sinne des A 3, Absatz3 K.-V.-G.

2. November 1908 , Z. 10.812. — Krankenversicherungspflicht eines Aushilfs-
cxekutors. Zu A 1 K.-V.-G. : Bei einem die Versicherungspflicht begründenden Arbeits¬
oder Dienstverhältnis, das nicht eine alle und volle Arbeitstage dauernde tatsächliche
Verw«idung des Arbeiters zum Inhalte hat, sondern sich nur iu intermittierender
Beschäftigung des Arbeiters erschöpft, erstreckt sich die Wirkung des Krankenversicherungs¬
gesetzes auf die ganze Dauer des betreffenden Rechtsverhältnisses, beschränkt sich also
nicht auf die kurzen Zeitabschnitte des tatsächlich geleisteten Dienstes.

6. November 1908, Z. 10.635. — Krankenversicherungsbeiträge: Bemessung,
Nachzahlung. Über die Gültigkeit eines mit der Vereinskrankenkasse ohne das statuten¬
mäßige Erfordernis der schriftlichen Anmeldung, lediglich über mündliche Anmeldung
cingegaugeuen Versicherungsverhältnisses.

20. November 1908, Z. 11.207 . — Rückersatz eines Krankenunterstützungs¬
aufwandes; Streitigkeiten zwischen Krankenkassen, betreffend den Ersatz des von einer
versicherungsunzuständigen, daher nicht verpflichteten Krankenkasse gemachten Kranken¬
unterstützungsaufwandesseitens der versicherungszuständigen verpflichteten Krankenkasse
find nicht nach den Spezialnormen der ZA 64 und 65 K.-V.-G., sondern nach dem
für das Gebiet des Zivilrechtes formulierten, aber auch für das Gebiet des öffentlichen
Rechtes bei Entscheidungen gemäß A 66 K.-V.-G. anwendbaren Grundsätze des A 1042
a. b. G. B . zu beurteilen. Es richtet sich demnach das Maß des Ersatzanspruches
nach dem Maße der Bereicherung des Ersatzpflichtigen, der also den Aufwand nur bis
zu jenem Betrage zu ersetzen hat, der ihm selbst» bei Erfüllung der Unterstützungspflicht
erwachsen wäre.

30. November 1908, Z. 11.395. — Krankenversicherungspflicht eines Provisions¬
agenten. Zu § 1 K.-V.-G.: Über die Kriterien für den Bestand eines versicherungs¬
pflichtigen Arbeit-Verhältnisses.
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15. Jänner 1909, Z . 333. — Befreiung von der Krankenvcrsicherungspflicht.
Über die Rechtskraft kassatorischer administrativer Verfügungen: Rechtliche Wirkungen
der nachträglichen aufsichtsbehördlichen Aufhebung eines Bescheides, betreffend Befreiung
von der Krankenversicherungspflicht auf Grund des H 4 K.-V.-G. (Die Wirksamkeit
der Aufhebung der Befreiung beginnt erst mit dem Tage der Zustellung der Ministerial-
entscheidung.)

22 . Jänner 1909, Z. 606 . — Rückersatz eines Krankenunterstützungsaufwandes:
Über die Anwendung des Rechtsgrundsatzes des Z 1042 a. b. G. B. bei Streitigkeiten
zwischen Krankenkassen, betreffend den Rückersatz des von einer nicht verpflichteten
Krankenkasse gemachten Unterstützungsaufwandesseitens der verpflichteten Krankenkasse.

22. Jänner 1909, Z. 607. — Krankenversicherungspflicht der für eine Holz¬
handlung mit dem Auf- und Abladen und Schlichten von Holz auf einem Bahnhofe
beschäftigten Arbeiter. Unter „Arbeitern" im Sinne des Z 1 K.-V.-G. sind alle Arbeiter
eines gewerblichen Unternehmens zu verstehen, ohne Unterschied, ob sie Hilfsarbeiter
im Sinne der Gewerbeordnung sind oder nicht. Es kommt also nicht darauf an, ob
die Dauer der Beschäftigung von vornherein auf einen kurzen Zeitraum beschränkt ist,
oder die Aufnahme der Arbeiter nur für einen bestimmten Zweck erfolgt.

22. Jänner 1909, Z. 608 . — Ersatz von Verpflegskosten(Krankenunterstützungen)
seitens einer Bezirkskrankenkasse. Über die Ausübung des den Krankenkassen gemäß
§ 8 K.-V.-G. zustehenden Disposilionsrechtes.

11. Februar 1909, Z. 1241. — Ersatz von Verpflegskosten(Krankenunterstützungen)
seitens einer Bezirkskrankenkasse. Zu Z 6 K.-V.-G. : Die Unterstützungspflichtder
Krankenkasse, demgemäß auch ihre Verpflichtung zum Ersätze von Spitalverpflegskosten
nach Z 8 K.-V.-G., endet mit Ablauf von 20 Wochen vom Beginne der Krankheit,
das ist vom Eintritte des pathologischen Zustandes, welcher die ärztliche Pflege und
die Anwendung von Heilmitteln notwendig macht, nicht aber von dem Zeitpunkte der
wirklichen Inanspruchnahme der Kasse seitens des erkrankten Mitgliedes gerechnet.

5. März 1909, Z. 2018 . — Krankenversicherungspflicht des hauptzollamtlichen
Geschwornenmittels in Wien. Zum Begriffe „gewerbsmäßig betriebene Unternehmung" im
Sinne des tz 1 K.-V.-G.: Darunter fällt nicht das „Geschwornenmittel", da es nicht als
eine Unternehmerkorporation, sondern als eine von der staatlichen Verwaltung zur
Leistung bestimmter, für die Amtszwecke erforderlichen Arbeiten ins Leben gerufene
Organisation staatlicher Bediensteter anzusehen ist.

12. März 1909 , Z. 2258 . — Drucksorrenaufwandeiner Betriebskrankenkasse.
Zu Z 47, Z. 3 K.-V.-G.: Der Betriebsunternehmer ist zur Bestreitung der gesamten,
persönlichen und sachlichen, zur ordnungsmäßigen Besorgung der Kasse- und Rechnungs¬
führung der Betriebskrankenkasse unbedingt erforderlichen Verwaltungskosten verpflichtet.

12. März 1909, Z. 2278 . — Ersatz von Verpflegskosten(Krankenunterstützungen)
seitens eines Arbeitgebers. Zum Begriffe „selbständige" Arbeiter der Hausindustrie
im Sinne des Z 3, Absatz3 K.-V.-G.

12. März 1909, Z. 2279 . Ersatz von Verpflegskosten (Krankenunterstützungen)
seitens einer Bezirkskrankenkasse. — Über die Feststellung des „Beginnes einer Krankheit"
durch ein amtsärztliches Sachverständigengutachten.

12. März 1909, Z. 2283 . Krankenversicherungspflicht eines Fabriksdirektors.
Zu Z 1 K.-B.-G.: Über den Bestand eines die Krankenversicherungspflicht begründenden
Dienstverhältnisses zwischen einer Aktiengesellschaft und dem zugleich ihrem Verwaltungs¬
rate als Mitglied ungehörigen leitenden Direktor ihres Fabriksunternehmens.
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19 . März 1909 , Z . 2493 . — Ersatz von Verpflegskosten (Krankenunterstützungen)

seitens eines Arbeitgebers . Zum Begriffe „Arbeitgeber " im Sinne des § 31 K.-V .- G . :

Über die wirtschaftliche Stellung eines Akkordanten von Bauarbeiten.

23 . April 1909 , Z . 3682 . — Ersatz von Verpflegskosten sKrankenunterstützuiigen)

seitens einer Betriebskrankenkasse . Zum Begriffe „ Eintritt in die Beschäftigung " bei

einem Betriebe im Sinne des Z 46 , Absatz 2 K.-V .-G.

23 . April 1909 , Z . 3683 . — Versicherungszuständigkeit des Inkassanten einer

Versicherungsgesellschaft . Zu Z 13 , Z . 1 K.-V .-G . : „Im Sprengel der Bezirkskranken¬

kasse beschäftigt " . Als solche sind auch die nicht nur vorübergehend und zufällig , sondern

vertragsmäßig vorwiegend in diesem Sprengel tätigen Personen anzusehen , die zu einer

Unternehmung mit einem außerhalb dieses Sprengels gelegenen Sitze in ein ständiges

Arbeitsverhältnis getreten sind.

14 . Mai 1909 , Z . 4466 . — Krankenversichcrungsbeiträge , Bemessung , Nach¬

zahlung . Zu Z 33 K.-V .-G . : An der Verpflichtung des Arbeitgebers zur Entrichtung

der Kassebeiträge für zur Mitgliedschaft bei der Bezirkskrankenkasse verpflichtete Personen

vermag der Umstand , daß die Kasse die Annahme der Anmeldung dieser Personen

unberechtigter Weise verweigerte , nichts zu ändern.
14 . Mai 1909 , Z . 4467 . — Krankenversicherungspflicht der Bediensteten des

Wiener Konzertvereines . Eine „ gewerbsmäßig betriebene Unternehmung " im Sinne des

Z 1 K.-V .- G . liegt nicht vor , da es dem Konzertvereine sich nur um die Pflege dev

Kunst und um die Erweiterung und Vertiefung des Verständnisses derselben , keineswegs

aber um eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit handelt.

21 . Mai 1909 , Z . 4720 . — Ersatz von Verpflegskosten (Krankenunterstützungen)

seitens einer Genossenschaftskrankenkasse . Zu K8 K.-V .-G . : Durch die ohne Ermächtigung

seitens des Landesausschusses abgegebene Erklärung einer Krankenhausverwaltung , daß

sie nicht die Krankenkasse , sondern den Landesfonds zur Tragung der Verpflegskosten

für verpflichtet halte , wird die Krankenkasse , selbst , wenn sie daraufhin dem Verpflegten

das Krankengeld ausbezahlt hat , von der vollen Ersatzpflicht nicht befreit.

21 . Mai 1909 , Z . 4741 . — Krankenversicherungspflicht des im Pensionate und

in der Unterrichtsanstalt der Ursulinerinnen in Freiwaldau verwendeten weltlichen Dienst¬

personales . Zum Begriffe „ gewerbsmäßig betriebene Unternehmung " im Sinne des

8 1, Absatz 2 K .-V .-G.
28 . Mai 1909 , Z . 4945 . — Ersatz von Verpflegskosten (Krankenunterstützungen)

seitens einer Bezirkskrankenkasse . An der Norm des Z 6 K.-V .-G ., daß die Kranken¬

unterstützung „ vom Tage der Erkrankung " zu gewähren ist , vermag eine statutarische

Vorschrift , wonach das Krankengeld vom Tage der Krankmeldung bei der Kasse gewährt

wird , nichts zu ändern , indem eine solche Vorschrift lediglich als eine den formellen

Vorgang bei Auszahlung der Krankengelder regelnde Bestimmung anzusehen ist.

18 . Juni 1909 , Z . 5655 . — Sistierung der Wahlen für die Generalversammlung

einer Bezirkskrankenkasse . Zu den 19 und 20 K.-B .-G . : Es gehört zu den Obliegen¬

heiten der Aufsichtsbehörde , darüber zu wachen , daß auch die statutarischen Bestimmungen

über die Wahl der Delegierten in die Generalversammlung eingehalten werden.

3. Kranken- und Ansallfnrsorgk für städtische Irdeitrr (Kedirnstetr).

Die materiellen Leistungen , welche die Gemeinde im Berichtsjahre durch diese

zur ständigen Einrichtung gewordenen Wohlfahrtseinrichtungen ihren Bediensteten

zuwendete , sind sehr bedeutende und betragen auf dem Gebiete der Krankenfürsorge
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416 .412 L 59 K (im Jahre 1908 393.971 L 95 k) und auf dem Gebiete der
Umallsürsorge 258.916 L 49 K (im Jahre 1908 181.716 L 72 K).

Die Zahl der der städtischen Krankenfürsorge unterliegenden städtischen Bediensteten be¬
trug— mitAusnahme jener dcrGaswerke, Elektrizitätswerke, des Brauhauses der Stadt Wien
und der städtischen Leichenbestattung— 8536 Vollarbeiter gegenüber 8256 Vollarbeitern*)
im Jahre 1908 , dagegen erstreckte sich die städtische Unfallfürsorge auf 24.222 Voll¬
arbeiter gegenüber 22.174 im Jahre 1908.

Im nachstehendenwerden auf Grund der von der Stadtbuchhaltung verfaßten
statistischen Tabellen die wichtigsten Daten der städtischen Kranken- und Unfallfürsorge
im Berichtsjahre hervorgehoben:

a) Städtische Krankenfürsorge.
Diese Wohlfahrtseinrichtung wurdemit demGemeinderatsbeschlussc vom 22.Juli1898,

Z. 7411 , geschaffen, steht seit 1. Juli 1899 in Wirksamkeit und erstreckt sich auf
sämtliche nicht definitive städtische Bedienstete, ohne Rücksicht darauf, ob dieselben der
gesetzlichen Krankenversicherungspflicht unterliegen oder nicht. Sie beziehen, ohne daß
ein Beitrag von ihnen zu leisten wäre, im Erkrankungsfalleden vollen Lohn als
Krankenunterstützung bis zur Maximaldauer von 20 Wochen weiter. Nach Ablauf dieser
Zeit erhalten die Erkrankten noch zufolge Gemeinderatsbeschlusses vom 3. Juli 1908
eine Krankenunterstützung im Ausmaße des halben Lohnes; die weitere Unterstützungs¬
dauer ist bestimmt durch die Länge der Dienstzeit und beträgt bei Bediensteten mit
mindestens zweijähriger Dienstzeit 6 Wochen, bei Bediensteten mit fünfjähriger Dienstzeit
12 Wochen und bei Gemeindebediensteten mit mindestens zehnjähriger ununterbrochener
Dienstzeit 32 Wochen.

Die erkrankten Bediensteten werden unentgeltlich von den städtischen Ärzten behandelt
und sind zum unentgeltlichen Bezüge der notwendigen therapeutischen Behelfe (wie Bruch¬
bänder, Leibbinden u. dgl.) berechtigt, außerdem erhalten die Hinterbliebenenderselben,
bezw. diejenigen Personen, welche die Kosten des Begräbnisses bestritten haben, einen
Leichenkostenbeitrag von 60 U.

Ausgenommensind die Bediensteten der städtischen Straßenbahnen, für welche eine
eigene Betriebskrankenkasse besteht, sowie die Bediensteten des Lagerhauses und der aus¬
wärtigen Betriebe, welche bei den territorial zuständigen Bezirkskrankenkassen versichert
sind, ferner jene Gemeindebediensteten, welche unter die Bestimmungen der Gesindeordnung
fallen und bei der Dienstbotenkrankenkasse für den Krankheitsfallversichert sind.

Die Krankenfürsorgeumfaßte im Berichtsjahre insgesamt — mit Ausnahme der
Gas-, Elektrizitätswerke, des Brauhauses der Stadl Wien und der städt. Leichenbestattung—
11.752 Personen (8536 Vollarbeiter) gegenüber 1908 11.091 (8256 Vollarbeiter) ;
werden hiezu 1908 Bedienstete der städtischen Gaswerke, 1760 Bedienstete der städtischen
Elektrizitätswerke, 348 Bedienstete des Brauhauses der Stadt Wien und 300 Be¬
dienstete der städtischen Leichenbestattung, welche im Berichtsjahre der städtischen
Krankenfürsorge unterlagen, hinzugerechnet, so umfaßte die städtische Krankenfürsorge

- 16.068 Personen, darunter 11.918 Vollarbeiter.
Krankheitsstatistik . — Die Zahl der in den vorangeführtenBetrieben vorge¬

kommenen Krankheitsfällebetrug 5676 (im Jahre 1908 5981).
*) Vollarbeiter , d. i. die Zahl jener Arbeiter, welche erforderlich gewesen wäre, wenn

kein Wechsel unter den Beschäftigten stattgefunden hätte und wenn immer dieselben Personen
während des ganzen Jahres in Arbeit gestanden wären.
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Die Zahl der Krankentage belief sich auf 139 .922 (gegen 132 .WO im Jahre 1908 ).

Auf eine Erkrankung entfallen somit durchschnittlich 24 — 25 Tage (gegenüber

22 — 23 Krankheitstagen 1908 ).

Über die Dauer der Krankheiten ist folgendes zu bemerken:

Die meisten Krankheiten erreichten eine Dauer von 8 bis 14 Tagen (1633 im

Jahre 1909 , 1780 im Jahre 1908 ) und von 4 bis 7 Tagen (1342 im Jahre 1909.

1496 im Jahre 1908 ) ; daran schließen sich Krankheiten in der Dauer von 15 bis

21 Tagen (799 im Jahre 1909 und 803 im Jahre 1908 ) .

Die Höchstbezugsdauer der Krankenunterstützung (20 Wochen — 140 Tage)

wurde in 39 Fällen erreicht (gegenüber 44 im Jahre 1908 ). In weiteren 66 Erkrankungs¬

fällen wurde noch eine Krankenunterstützung mit dem halben Lohnbezuge in Anspruch

genommen.
Sterbefälle ereigneten sich 158 gegenüber 142 im Jahre 1908 , die meisten

Todesfälle waren bei Arbeitern im Alter von 59 Jahren zu verzeichnen (1908 im

Alter von 55 Jahren ) ; durch Lungentuberkulose wurden im Berichtsjahre 40 (250/g),

im Jahre 1908 43 (30 <>/o) der Todesfälle verursacht.

Die ärztliche Behandlung der Erkrankten war eine unentgeltliche und wurde von

den städtischen Ärzten, im städtischen Gaswerke und im städtischen Elektrizitätswerke von

den Werksärzten besorgt.

Den finanziellen Effekt betreffend, stellen sich die Kosten der städtischen Kranken¬

fürsorge für alle in Betracht kommenden Betriebe auf 416 .412 X 59 K gegenüber

393 .791 X 95 k (1908 ) ; hievon entfallen 96 .048 X 68 k auf Gaswerks -, 46 .917 X 37 k

auf Elektrizitätswerks -, 11 .250 X 29 6 auf Brauhaus - und 12 .019 X 73 K auf

Leichenbestattungsbedienstete.
Bemerkt wird , daß in den vorangeführten Summen auch die ausbezahlten

Begräbniskostenbeiträge per 9540 X (im Jahre 1908 8630 X) inbegriffen sind.

Der durchschnittliche Aufwand für einen Krankheitsfall betrug im Berichtsjahre

74 X 08 K gegenüber 72 X 31 K im Jahre 1908.
Die durchschnittlichen Kosten eines Krankheitstages stellten sich auf 3 X 23 b

gegenüber 3 X 13 ll im Jahre 1908.

d) Städtische Unfallfürsorge.

Die städtische Unfallfürsorge hatte im Berichtsjahre Anwendung auf sämtliche

versicherungs- und nicht versicherungspflichtigen Bediensteten (Arbeiter ) der Gemeinde,

welche nicht den allgemeinen Pensionsvorschriften unterliegen (einschließlich des

Personals der städtischen Straßenbahnen , des städtischen Lagerhauses , der städtischen

Gas - und Elektrizitätswerke , des städtischen Brauhauses , der städtischen Stellwagen¬

unternehmung und Leichenbestattung, der auswärtigen Betriebe und der Taglöhner

überhaupt ).
Die Zuerkennung von Entschädigungen infolge von Unfällen im Betriebe erfolgt .

nach dem Arbeiter -Unfallversicherungsgesetze, ohne Rücksicht, ob der Verunglückte ständig

oder vorübergehend beschäftigt ist und ohne Rücksicht, ob der Verletzte unfallversicherungs¬

pflichtig ist oder nicht.
Diese Unfallentschädigungen werden ausschließlich aus dem Gemeindevermögen

geleistet, ohne jeden Beitrag der in Betracht kommenden Personen.
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Soserne es sich um die Entschädigung der im Verkehre der städtischen Straßen¬
bahnen sich ereignenden Unfälle der städtischen Straßenbahnbedienstetenhandelte, wurde
im Sinne des Gesetzes vom 20. Juli 1894, R.-G.-Bl. Nr. 168, und vom 12. Juli 1902,
R.-G.-Bl. Nr. 147, den Verletzten die gebührende Rente um die Hälfte und im Falle
eines aus der Verletzung sich ergebenden dauernden Siechtums bis zu 120"/, des vollen
Jahresarbeitsverdienstes erhöht; im Sinne der vorzitierten gesetzlichen Bestimmungen
mußte auch bei Verkehrsunfällendie allfällige Witwenrente um /̂g erhöht werden.

Die Unfallfürsorge hatte im Berichtsjahre auf insgesamt 24.222 Bedienstete
(Vollarbeiter), im Jahre 1908 auf 22.174 Bedienstete(Vollarbeiter) Anwendung.

Unfallstatistik . — Die Gesamtzahl der erstatteten Unfallsanzeigen betrug 2192
gegenüber 1824 im Vorjahre; hievon entfallen auf die städtischen Straßenbahnen 1623
(1908 1286), auf die städtischen Gaswerke 153 (1908 222), auf die städtischen Elektrizitäts¬
werke 59 (1908 89), auf das Lagerhaus 52 (1908 35), auf die städtische Stellwagen¬
unternehmung 158, auf die II. Hochquellenleitung 32 und der Rest von 115 auf die
übrigen Betriebe.

Unter den erwähnten Unfällen führten 316 (im Jahre 1908 195) zur Zuerkennung
einer Rente.

In 4 Fällen (gegenüber8 Fällen im Jahre 1908) hatte der Unfall den Tod
des Verletzten zur Folge, bezw. wurde bei der Frage nach der Entschädigung der
Hinterbliebenen der Zusammenhang der Todesursache mit dem Unfälle als bestehend
angenommen.

Hievon entfallen7 Todesfälle auf das Personal der Straßenbahnen, 3 auf die
II. Hochquelleuleitungund je 1 auf die Elektrizitätswerke, Gaswerke, Lagerhaus und
Straßenpflege.

Weitaus der größte Teil der vorgemerkten Unfälle war geringfügiger Natur und
hatte entweder gar keine oder nur eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit zur Folge;
die relativ größte Anzahl der entschädigten Betriebsunfälle(138) bestand in Quetschungen
und Kontusionen, in 46 Fällen wurden Knochenbrüche festgestellt.

Ende des Berichtsjahres verblieben 543 (1908 425) Rentner, von denen 76
(1908 65) eine 60"/,ige Unfallrente und 35 (1908 32) eine 90"/,ige Unfallrente(nur
bei den Straßenbahnen) beziehen; eine 120"/,ige Rente wegen dauernden Siechtums
gelangte in 2 Fällen, eine 100"/, ige Rente in 1 Falle zur Auszahlung; in 12 Fällen trat
gemäß dem Gesetze vom 20. Juli 1894, R.-G.-Bl. Nr. 168 (Ausdehnungsgesetz) eine
Erhöhung der Witwenrente um /̂, von 20"/, auf 33*/, "/, ein, wegen Verkehrsunfall.

Der Gesamtaufwand der Unfallfürsorge belief sich im Berichtsjahre auf 258.916X49 K,
im Jahre 1908 auf 181.716 X 72 K; hievon entfallen auf Rechnung des Betriebes

der städtischen Straßenbahnen . 176.136 X 38 K
„ „ Gaswerke . 14.651 „ 45 „
„ „ Elektrizitätswerke. 10.469 „ 36 „

des städtischen Lagerhauses . 9.146 „ 91 „
der II. Kaiser Franz Joseph-Hochquellenleitung. 21.711 „ 72 „
des städtischen Brauhauses . 1.141 „ 69 „
der Stellwagenunternehmung . 2.915 „ 42 „

und für die dem Magistrate unterstehenden Betriebe . . 22.743 „ 56 „
Zusammen 258.916 X 49 ll

Verwaltungsberichtder Stadt Wien. 27
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4. Ntnjlimsvkrjichcrungder Angestellten.
Das Gesetz vom 16 . Dezember 1906 , R .-G .-Bl . Nr . 1 sx 1907 , betreffend die

Pensionsversicherung der in privaten Diensten und einiger in öffentlichen
Diensten Angestellten wurde am 1 . Jänner 1907 kundgemacht und ist — in

Gemäßheit der Bestimmung des H 94 desselben — zwei Jahre nach seiner Kund¬
machung , d . i . am 1 . Jänner 1909 , in Wirksamkeit getreten.

Mit diesem Gesetze wurde ein weiterer belangreicher Schritt auf dem Gebiete
sozialpolitischer Fürsorge gemacht , indem das Problem der Alters -, Jnvaliditäts - und
Witwenversorgung für eine nicht unbedeutende Gruppe von Berufsarbeitern im weitesten

Sinne des Wortes einer Lösung zugeführt wurde.

Die Vorarbeiten für dieses Gesetz , das in der in - und ausländischen Gesetzgebung
ein Vorbild nicht besitzt , reichen ziemlich weit zurück . Bereits im Jahre 1896 wurde
seitens der Regierung , veranlaßt durch eine Reihe von Kundgebungen der beteiligten
Kreise sowie durch Anträge und Interpellationen im Abgeordnelenhause , eine amtliche

Erhebung über die Standesverhältnisse der Privatangestellten veranlaßt , deren Ergebnis
zwei Jahre später veröffentlicht wurde . Auf Grund des gewonnenen Materiales wurde
nun ein Gesetzentwurf ausgearbeitet , welcher am 21 . Mai 1901 als Regierungsvorlage
zur verfassungsmäßigen Verhandlung vorgelegt wurde . Nach wiederholten Beratungen
und Beschlußfassungen durch das Abgeordneten - und Herrenhaus wurde das Gesetz vom
Reichsrate im Sommer 1906 verabschiedet und erlangte am 16 . Dezember 1906 die
kaiserliche Sanktion.

Die leitenden Gesichtspunkte desselben sind folgende:

Gesetzliche Festlegung des Versichcrungszwanges für die in privaten Diensten
(Privatbeamten ) sowie für die in öffentlichen  Diensten Angestellten , insoferne den
letzteren normalmäßige Ansprüche auf Invaliden - und Alterspensionen sowie auf Pensionen
der Hinterbliebenen nicht zukommen;

Anwartschaft für die Versicherten auf eine Jnvaliditäts -, bezw . Altersrente , für die
Hinterbliebenen auf Witwenrenten , Erziehungsbeiträge , eventuell einmalige Abfertigungen;

Aufbringung der Mittel durch Beiträge der Versicherten und Dienstgeber nach

dem Kapitaldeckungssysteme;
Abstufung der Leistungen und Beiträge nach Gehnltsklassen , in welche die Ver¬

sicherten nach ihren Jahresbezügen eingereiht werden.
Die Durchführung der Versicherung erfolgt , abgesehen von den in den 88 64 ff.

des Gesetzes bezeichneten Ersatzeinrichtungen , durch die zu diesem Zwecke zu errichtende
Pensionsanstalt und deren Landesstellen.

Die Aufgaben , welche den politischen Behörden 1. Instanz bei der Durchführung
des Gesetzes zukommen , sind — abgesehen von der im 8 93 desselben vorgesehenen
Entgegennahme der erstmaligen Anmeldungen — folgende:

Entscheidung über Einsprüche gegen Bescheide der Pensionsversicherungsanstalt
(Landesstellen ) , betreffend die Versicherungspflicht (Z 1 , al . 4 ), ferner über die Einreihung

in die Gehaltsklassen und im Zusammenhänge damit über die Bewertung allfälliger
Naturalbezüge (ß 3 , al . 4 ), dann über die Feststellung der Hauptbeschäftigung des Ver¬
sicherungspflichtigen (Z 3 , Schlußabsatz ) ;

Eintreibung der rückständigen Versicherungsbeiträge im Verwaltungswege und , im

Falle einer gerichtlichen Exekutionsführung , Bestätigung der Rechtskraft und Exekutions¬
fähigkeit der Rückstandsausweise;
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Vornahme von nachgesuchten Erhebungen über die für das Versicherungsverhältnis
maßgebenden Umstände(8 73);

Durchführung der Strafamtshandlungen(Z 81 ff.).
Hiezu kommt noch die Bestimmung des Z 80 des Gesetzes, wonach die politischen

und Gemeindebehörden verpflichtet sind, dem an sie gerichteten Ersuchen der Pensions¬
anstalt und ihrer Landesstellen nach Tunlichkeit zu entsprechen, ihnen ihre Unterstützung
angedeihen und auch unaufgefordert alle Mitteilungen zukommen zu lassen, welche für
den Geschäftsbetrieb derselben von Wichtigkeit sein können.

Von den Vorarbeiten für die Durchführung des Gesetzes sind folgende hervorzuheben:
Mit der Ministerialverordnung vom 22 Februar 1908, R.-G.-Bl. Nr. 42, wurde

eine Vollzugsvorschrift erlassen, welche in 72 Artikeln wichtige Erläuterungen zum
Gesetze enthält.

Das erste Statut für die „Allgemeine Pensionsvcrsicherungsanstalt für Angestellte"
wurde mit Ministerialverordnung vom 1. April 1908, R.-G.-Bl. Nr. 62, veröffentlicht.
Mit der Ministerialkundmachung vom 1. Juli 1908, R.-G.-Bl. Nr. 127, wurde bekannt
gegeben, daß die auf Grund des Artikels 71 der Vollzugsvorschrift bei der politischen
Behörde I. Instanz zu erstattende erstmalige Anmeldung der versicherungspflichtigen
Angestellten binnen vier Wochen, vom 1. August 1908 an gerechnet, zu erfolgen hat.

Im Sinne dieser Kundmachung und der hierüber erflossenen Runderlässe hatten
die Dienstgeber das von ihnen beschäftigte versicherungspflichtige Personal und zwar
auch dann, wenn sie der Versicherungspflicht durch Ersatzeinrichtungen Genüge zu leisten
beabsichtigten, mittels des hiezu bestimmten Formulares in doppelter Ausfertigung bei
der politischen Behörde I. Instanz, in Wien bei den magistratischen Bezirksämtern
anzumelden und in gleicher Weise Verttnderungsanzeigen und Abmeldungen bei derselben
Stelle zu erstatten. Diese Anmeldungen und Anzeigen waren einer entsprechenden Prüfung
auf ihre Vollständigkeit und formelle Richtigkeit zu unterziehen, gegebenenfalls deren
Ergänzung und Richtigstellung zu veranlassen und sohin sicher verwahrt zur Abgabe
an die zuständige Landesstelle nach deren Konstituierung bereitzuhalten.

Die Bestimmung des Sprengels der Landesstellen sowie des Sitzes derselben
erfolgte mit der Ministerialkundmachung vom 5. November 1908, R.-G.-Bl Nr. 227.
Es wurden im ganzen zehn Landesstellen geschaffen, darunter eine für N.-O. mit dem
Sitze in Wien.

Die konstituierende Sitzung des Ausschusses der Landesstelle für N.-Ö. hat am
20. November 1908 stattgefunden und wurde demnach mit dem Statthaltereierlasse vom
4. Dezember 1908, Z. IV—60/57, angeordnet, daß nunmehr die Einsendung der bei
den politischen Behörden Niederösterreichserstatteten Anmeldungen und Veränderungs¬
anzeigen an diese Landesstelle zu erfolgen habe, bei welcher Stelle fortab die weiterhin
zu erstattenden Anmeldungen und Anzeigen unmittelbar einzubringen sind.

Die Amtshandlungen, welche im Berichtsjahre die Tätigkeit der politischen Bezirks¬
behörde vorwiegend in Anspruch nahmen, waren jene, welche sich auf die Mitwirkung
derselben bei der Festsetzung der Versicherungspflicht der Angestellten beziehen.

Auf Grund der von den Dienstgebern gemäßZ 73 des Gesetzes zu erstattenden
Anmeldungen oder auf Grund der anderweitig bekannt gewordenen Umstände wird
nämlich von der Landesstelle mittels schriftlichen Bescheides über die Frage der Ver¬
sicherungspflicht sowie über die Einreihung in die Geholtsklassen entschieden Gegen diese
Entscheidungen kann binnen 14 Tagen nach erfolgter Zustellung der Einspruch bei der
politischen Bezirksbehörde erhoben werden, welche hierüber instanzmäßig zu entscheiden hat.

27*
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Es ist hiebei eine der schwierigsten Fragen zu lösen, nämlich die nach dem Umfange
der Versicherungspflicht, deren Beantwortung eine richtige Erfassung und Begrenzung jenes
Kreises von Personen, welche der Versicherungspflicht unterliegen, zur Voraussetzung hat.

Bei der Unmöglichkeit, sämtliche dem Versicherungszwange unterliegenden Angestellten¬
gruppen im Wege einer Kategorisierung nach der Art der Beschäftigung festzustellen, hat
sich der Gesetzgeber damit begnügt, gewisse objektive Kriterien aufzuzähleu, bei deren
Vorhandensein die Frage der Versicherungspflicht im bejahenden Sinne zu beantworten
sein wird, wobei naturgemäß der Spruchpraxis der politischen Behörden ein weites Feld
der Betätigung offen gelassen ist (Bericht der Spezialkommission des Herrenhauses). '

Unter den zahlreichen Fragen, welche hiebei zu lösen sind, nimmt jene über die
Versicherungspflicht des kaufmännischen Hilfspersonales den breitesten Raum ein.

„Bei der Vielgestaltigkeit der Verhältnisse im Handelsgewerbe und bei der hiedurch
bedingten Verschiedenartigkeit in der Verwendung des kaufmännischen Hilfspersonales"
erschien es dem k. k. Ministerium des Innern geboten, „die Richtlinien für ein gesetz¬
mäßiges Vorgehen der Unterbehörden abzustecken, innerhalb deren sie sich bei ihren
Entscheidungen zu bewegen haben."

Es geschah dieses mit dem Erlasse vom 31. Jänner 1909, Z. 1829. Mit demselben
wurde ausgesprochen, daß „nur bei solchen im Handel und Verkehr mit Gütern, dann
bei der Verwaltung von Gütern beschäftigten Personen das für die Frage der Ver¬
sicherungspflicht vorzugsweise maßgebende Kriterium der vorwiegend geistigen Dienstleistung
als vorhanden angenommen werden kann, welche im konzeptiven Bureau-, im Buchhaltuugs-
oder Kassendienste tätig sind oder ein Aufsichts- oder Verfügungsrechtbesitzen."

Gegen die Entscheidungen der Landesstelle in Wien bezüglich der Versicherungspflicht
von Angestellten wurden im Berichtsjahre 2092 Einsprüche seitens der Dienstgeber und
2168 Einsprüche seitens der Dienstnehmer eingebracht, wovon ungefähr 850/g auf das
Wiener Gemeindegebiet entfallen. Im Berichtsjahre hatten im Sprengel der Landesstelle
in Wien 7176 Dienstgeber insgesamt 54.571 Dienstnehmer angemeldet, und verblieben
hievon am Ende des Berichtsjahres 5344 Dienstgeber mit 33.667 Dienstnehmern, da
teilweise durch Ersatzeinrichtungen, teilweise aus anderen Gründen sowohl Dienstgeber
als Dienstnehmer in Abfall kamen.

Im Berichtsjahre wurden 7,418.112 L an Prämiensummen vorgeschrieben und
hievon 4,149.996 L 70 K einbezahlt; zuerkannt wurden 60 Abfertigungen im Betrage
von 101.340 L und eine Rente im Betrage von 37 L 50 K monatlich.

5. Anwendung des Nenstousverficherungsgksrhrs auf die städtischen Angestellten.
Da die Gemeinde Wien zahlreiche Personen beschäftigt, welche dem Gesetze vom

16. Dezember 1906, R.-G.-Bl. Nr. 1 ex 1907, betreffend die Pensionsversicherung
der in Privaten Diensten und einiger in öffentlichen Diensten Angestellten, unterworfen
sind, fanden bei der Magistratsdirektionsehr eingehende Beratungen wegen der Rück¬
wirkung dieses Gesetzes hinsichtlich der städtischen Angestellten statt; das Ergebnis dieser
im Berichtsjahre zum Abschlüsse gebrachten Beratungen war der Antrag, die betreffenden
Angestellten nicht bei der Landesstelle der „Allgemeinen Pensionsanstalt für Angestellte"
in Wien versichern zu lassen, vielmehr die Bestimmungen über die Ruhegenüsse
städtischer Angestellter zu ergänzen und einen Ersatzvertrag abzuschließen. Diesbezüglich
setzte der Gemeinderat laut Beschlusses vom 12. März außer der bereits im Ab¬
schnitte III dieses Berwaltungsberichtes unter bl. 1. a) auf Seite 35 dargestellten Er¬
höhung der Erziehungsbeiträge nachstehendes fest:
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I. Versorgungsarrfprüche und Kündigungsrecht.
1. Alle, sei es bei einem städtischen Amte, sei es bei einer städtischen Anstalt

oder Unternehmung bediensteten und nach dem Gesetze vom 16. Dezember 1906,
R.-G.-Bl. Nr. 1 ex 1907 (Pensionsversicherungsgesetz) versicherungspflichtigen Ange¬
stellten der Gemeinde Wien erhalten, wenn sie nicht bloß für eine vorübergehende
Dienstleistung ausgenommen sind und sofern auf sie nicht ohnehin schon die Gemeinde-
rats-Beschlüsse vom 6. Juni 1906, Z. 7865, betreffend die provisorischen Beamten
und Diener der städtischen Gaswerke, vom selben Tage Z. 7607, betreffend die pro¬
visorischen Beamten und Diener der städtischen Elektrizitätswerke, vom 3. Juli 1906,
Z. 5316, betreffend das Beamten- und Dienerpersonal der städtischen Kaiser Franz
Joseph-Jubiläums-Lebens- und Rentenversicherungsanstaltund vom 16. April 1907,
Z. 3839, betreffend die provisorischen Bezirkswahlkatasterbeamten, Anwendung finden,
im Falle ihrer bleibenden Dienstunfähigkeit eine Abfertigung oder einen Ruhegehalt nach
den für die Pensionierung der städtischen Beamten und Diener bestehenden, sinngemäß
anzuwendenden Bestimmungen der Dienstpragmatik und der Pensionsvorschriftfür die
Gemeindebeamten und «Diener der Stadt Wien.

Desgleichen erhalten diese Angestellten nach Zurücklegung der für die städtischen
Beamten und Diener zur Erlangung der vollen Pension festgesetzten Dienstzeit den dem
letzten Aktivitätsbezuge(Gehalt und Ouartiergeld) im Sinne der Pensionsvorschrift
entsprechenden Ruhegehalt.

Auf Angestellte, die schon aus einem früheren Dienstverhältnisse im Genüsse einer
Pension stehen oder selbst den Dienst kündigen, findet die vorstehende Bestimmung
keine Anwendung,

2. Das vereinbarte Kündigungsrecht der Gemeinde gegenüber den unter Punkt 1,
Absatz1, bezeichneten Angestellten bleibt aufrecht, die Gemeinde wird aber die Kündigung
eines solchen Angestellten nur dann vornehmen:

a) wenn durch Veränderungen in der Organisation des betreffenden Dienstzweiges
oder durch Verringerung der Geschäfte in diesem Dienstzweige die Dienstleistung
des Angestellten entbehrlich wird,

b) wenn dessen Kündigung wegen Unfähigkeit oder seines ungeachtet zweimaliger
schriftlicher Mahnung nicht zufriedenstellenden Verhaltens infolge Mangels an
Fleiß, Verzögerung seiner geschäftlichen Obliegenheiten, Unregelmäßigkeitenim
Bureaubesuche, ungerechtfertigten Ausbleibens, Lässigkeit im Dienste, Unbotmäßigkeit
gegen Vorgesetzte oder unangemessenen Benehmens gegen Untergebene oder Parteien
im Interesse des Dienstes gelegen ist.

Für die Entlassung ohne Kündigung gelten auch fernerhin die vereinbarten
und in Ermanglung solcher die gesetzlichen Bestimmungen.
3. Hinsichtlich der Witwen- und Waisenversorgung und der Gewährung eines

Beitrages zur Bestreitung der Krankheits- und Leichenkosten(Sterbequartal) werden die
unter Punkt 1, Absatz1, bezeichneten Angestellten den der Dienstpragmatik unterliegenden
Gemeindebeamten und -Dienern gleichgehalten.

4. Im Punkte 1 des Gemeinderatsbeschlusses vom 6. Juni 1906, Z. 7607,
enthaltend die Pensionsbestimmungen für die provisorischen Beamten und Diener der
städtischen Elektrizitätswerke, sind die Worte „im Falle ihrer unverschuldeten bleibenden
Dienstunfähigkeit" zu ersetzen durch die Worte „im Falle ihrer bleibenden Dienst¬
unfähigkeit".
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11. Errechnung von Tienstzeiten.
Den nach dem Gesetze vom 16. Dezember 1906, R.-G.-Bl. Nr. 1 ex 1907,

Versicherungspflichtigen Angestellten des Brauhauses der Stadt Wien, der städtischen
Leichenbestattung und des Gutes Cobenzl, sowie den nach jenem Gesetze Versicherungs¬
pflichtigen Angestellten der Vienna Leneral Omnibrm Lo. Î tä., soweit sie in den
Dienst der städtischen Stellwagenunternehmung übernommen werden, wird die Hälfte
der Dienstzeit, die sie bei diesen Unternehmungen unmittelbar vor deren Übernahme
durch die Gemeinde Wien und ohne Unterbrechung zurückgelegt haben, für die Er¬
langung des Anspruches auf ihre und ihrer Angehörigen Versorgungsgenüsseund
Abfertigungen sowie für deren Bemessung gleich einer bei der Gemeinde verbrachten
Dienstzeit angerechnet.

III. Ersatzvertrag.
Der Stadtrat wird ermächtigt, für alle nach dem Gesetze vom 16. Dezember 1906,

R.-G.-Bl. Nr. 1 ex 1907, versicherungspflichtigen Angestellten der Gemeinde Wien
— demnach mit Einschluß der bloß für eine vorübergehende Dienstleistung aufge¬
nommenen— einen Ersatzvertrag aufzustellen, der geeignet ist, gemäß8 66b) dieses
Gesetzes als zur anderweitigen Erfüllung der Versicherungspflicht dienlich anerkannt zu
werden; wegen Erwirkung der Anerkennung sind sodann die erforderlichen Schritte
einzuleiten.

In diesem Ersatzvertrage ist von einer Sicherstellung der Leistungen durch Bei¬
trüge der Angestellten abzusehen, die Fälle der freiwilligen Versicherung<§ 28 bis 31
des Pensionsversicherungsgesetzes) ausgenommen. Ferner hat der Verlust der Jnvaliditäts-
rente wegen Wiedererlangung»der Erwerbsfähigkeit oder wegen eines diese Rente über¬
steigenden Verdienstes von mindestens 600 X nicht einzutreten, für den ersten Fall mit
der Ausnahme, daß der Rentenempfänger neuerlich versicherungspflichtig wird.

Soferne in einem gegebenen Falle sowohl die Pensionsvorschrift für die Gemeinde¬
beamten und-Diener beziehungsweise die Provisionsbestimmungenfür die provisorischen
Bezirkswahlkatasterbeamten(Gemcinderatsbeschluß vom 16. April 1907, Z. 3839), als
auch der Ersatzvertrag gelten und die Ergebnisse der Anwendung beider Pensionsnormen
verschieden ausfallen, sind die Angestellten oder deren Hinterbliebene nach der für sie
günstigeren Pensionsnorm zu behandeln.

Die Zuerkennung einer Altersrente nach dem Ersatzvertrage schließt bei Fortsetzung
der Dienstleistung eine spätere Anwendung der Pensionsvorschrift für Gemeindebeamtc
und -Diener oder der Provisionsbcstimmungen für die provisorischen Bezirkswahlkataster¬
beamten auf denselben Angestellten aus.

IV. Schlntzbestimmunge».
Die BeschlüsseI und II sowie der auf Grund des Beschlusses III aufzustellendc

Ersatzvertrag treten am 1. Jänner 1909 in Kraft.
Auf solche Angestellte und Hinterbliebene von Angestellten, deren Anspruch auf

einen Versorgungsgenuß oder eine Abfertigung schon vor dem 1. Jänner 1909 ein¬
getreten ist, ferner auf die Hinterbliebenen derjenigen Angestellten, welche an diesem
Tage bereits in einem Versorgungsgenusse stehen, finden die BeschlüsseI und II keine
Anwendung.
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Das k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom 6 . September den

auf Grund des Gemeinderatsbcschlusses vom 12 . März mit den Stadtratsbeschlüssen vom
28 . April und vom 1. Juli genehmigten Entwurf eines Ersatzvertrages im Sinne der

64 und 66 lit . b des erwähnten Gesetzes anerkannt.

Zur Durchführung der Bestimmungen des Ersatzvertrages erließ der Bürgermeister
zufolge Verfügung vom 20 . November <Norm .-Bl . Nr . 139 , Mag .-Vdg .-Bl . Seite 114)
die erforderlichen Durchführungsvorschriften ; gleichzeitig wurde die Drucklegung des Ersatz¬
vertrages angeordnet.

Gegen Ende des Berichtsjahres war der formelle Vertragsabschluß mit den in

Betracht kommenden städtischen Angestellten vollzogen.

Die im Ersatzvertrage vorgesehenen Personalmatrikel sind zu führen:

u) für Angestellte , deren Personalangelegenheiten einer Magistratsabteilung zuge¬
wiesen sind , von dieser und der Stadtbuchhaliung , für Angestellte des städtischen
Lagerhauses aber von der Direktion dieser Unternehmung und der Stadtbuch¬
haltung;

d) für alle anderen Angestellten von der Direktion oder Leitung des Amtes , der
Anstalt oder Unternehmung allein.

Die gemäß H 89 des Pensionsversicherungsgesetzes und Artikel 64 , Absatz 1,
der Durchführungsverordnung hiezu (Ministerialverordnung vom 22 . Februar 1908,
R .-G .-Bl . Nr . 42 ) dem k. k. Ministerium des Innern vorzulegenden statistischen Nach¬
weisungen über die Geschäftsführung sind für die oben unter b) bezeichneten Angestellten
von den betreffenden Dienstesstellen zu verfassen und Ende Jänner eines jeden Jahres

für das vorhergehende Kalenderjahr der Stadtbuchhaltung zur übermitteln ; diese ver¬
faßt die Gesamtnachweisungen für alle Versicherungspflichtigen Angestellten und über¬
mittelt sie der Magistratsdirektion behufs Vorlage an das Ministerium.
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